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ringerung des CO2-Ausstoßes sind be-
kannt. Jetzt ist schlicht rasches und 
beherztes Handeln auf allen Ebenen ge-
fordert.

Ein gutes Werkzeug hierzu auf kommu-
naler Ebene ist der Klimapakt, dem sich 
neben dem Landkreis inzwischen auch 
die meisten Kommunen angeschlossen 
haben. Mit dieser Selbstverpflichtung zur 
Umsetzung von jährlich mindestens drei 
Maßnahmen zur CO2-Reduzierung wol-
len wir mit gutem Beispiel vorangehen - 
ein ermutigendes Signal, wie ich finde.  

Über aktuelle und ganz konkrete Maß-
nahmen zur Energieeinsparung lässt sich 
auch wieder aus dem Landratsamt be-
richten: So erstrahlt das architektur-
preisgekrönte Gebäude nun vollständig 
in neuem energieeffizientem Licht - die 
Umrüstung auf modernste LED-Tech-
nik wird gerade abgeschlossen. Dafür 
wurde eine neue "Baustelle" eröffnet, 
die aktuell laufende energetische Sanie-
rung des Daches. Danach ist schon der 
nächste Schritt, nämlich die Erneuerung 
der Klima- und Kältetechnik geplant, von 
der ebenfalls sehr hohe Energieeinspa-
rungen erwartet werden. 

Aber auch beim anstehenden Anbau des 
Landratsamtes hat sich der Kreistag für 
die energieeffizienteste Planungsvarian-
te und einen möglichst großen Anteil er-
neuerbarer Energien entschieden. Trotz 
der (viel diskutierten) nicht unerhebli-
chen Gesamtkosten des Anbaus werden 
sich speziell die energetischen Maßnah-
men aber relativ rasch amortisieren, so-
dass wir uns neben den positiven Um-
weltauswirkungen auch über geringe 
Betriebskosten werden freuen können.

Endlich wird wieder über Klimaschutz 
diskutiert. Nach einer Phase, in der die-
ses so wichtige Thema in der media-
len Versenkung verschwunden und von 
scheinbar aktuelleren Problemen ver-
drängt worden ist, hat es der neue ame-
rikanische Präsident wieder auf die 
Tagesordnung gebracht: Mit seiner An-
kündigung, sich vom Pariser Klimaab-
kommen zu verabschieden, hat er einen 
internationalen Sturm der Entrüstung 
ausgelöst und viele Länder unter dem 
Motto "Jetzt erst recht" zu einem neuen 
Bekenntnis zum Klimaschutz motiviert. 
Das ist gut so.

Denn über die Notwendigkeit, die Erder-
wärmung schnellstmöglichst zu begren-
zen, braucht eigentlich nicht mehr disku-
tiert zu werden. Die Wissenschaft sowie 
die bereits jetzt weltweit spürbaren Kli-
mafolgen sprechen hier eine deutliche 
Sprache. Auch die vielfältigen Möglich-
keiten und Wege zur notwendigen Ver-

Aber auch in vielen anderen Bereichen 
setzt sich der Landkreis tagtäglich für 
eine Verbesserung des Umwelt- und Kli-
maschutzes ein. Erwähnen möchte ich 
etwa den massiven Ausbau des ÖPNV, 
der für unsere Bürgerinnen und Bür-
ger nun eine wirklich praxisgerechte und 
ökologische Alternative zum Auto dar-
stellt. 

Viele weitere Beispiele finden Sie in der 
vorliegenden Umwelterklärung 2017, mit 
der wir interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern wieder einen aktuellen Über-
blick geben, aber auch zukünftig geplan-
te Maßnahmen und Ziele zum Schutz un-
serer Umwelt aufzeigen möchten.

An dieser Stelle sei deshalb auch allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Landratsamtes gedankt, die sich mit Um-
sicht und Kreativität um umweltschonen-
des Verhalten bemühen und unser Öko-
Audit aktiv unterstützen. Natürlich freuen 
wir uns auch über ökologische Verbes-
serungsvorschläge unserer Mitarbeiter/-
innen, die übrigens im Rahmen unseres 
Vorschlagwesens auch prämiert werden 
können. 

 
Starnberg, Juli 2017

Ihr

Karl Roth 
Landrat

 
Vorwort
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1 Das Landratsamt Starnberg 
stellt sich vor

Der Landkreis Starnberg mit seinen 14 Gemeinden und inzwischen etwa 134.000 Ein-
wohnern liegt im bayerischen Voralpenland und ist wegen seiner reizvollen und ab-
wechslungsreichen Landschaft und seinen Seen ein beliebtes Urlaubs- und Naher-
holungs-, aber natürlich auch Wohngebiet. 
 
Das Landratsamt mit seinen zwischenzeitlich gut 500 Mitarbeiter/-innen, seit 1987 an 
der Strandbadstraße in Starnberg angesiedelt, ist der Sitz der Landkreisverwaltung. 
Gleichzeitig ist es aber auch als untere Staatsbehörde für den Vollzug vieler Gesetze 
zuständig. Seine Aufgaben und Organisation werden im Folgenden kurz dargestellt.

AUFGABEN UND ORGANISATION

Als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de erteilt das Landratsamt beispielswei-
se Baugenehmigungen, Gaststättener-
laubnisse oder Führerscheine, kümmert 
sich um die Einhaltung der Vorschriften 
im Umwelt-, Natur- und Gewässerschutz, 
lässt Kraftfahrzeuge zu (inzwischen auch 
aus benachbarten Landkreisen), über-
wacht Betriebe, die Lebensmittel erzeu-
gen und hat die Rechtsaufsicht über die 
Gemeinden des Landkreises. Mit dem 
Flüchtlingsstrom besonders zugenom-
men haben in den letzten Jahren Auf-
gaben und Umfang des Fachbereichs 
Ausländerwesen. Deshalb wurde zwi-
schenzeitlich ein eigener Fachbereich 
Asyl eigerichtet. Die untere staatliche 
Verwaltungsbehörde untersteht dem 
Landrat. 

Neben diesen staatlichen Aufgaben hat 
das Landratsamt als Kreisbehörde auch 
kommunale Aufgaben zu erfüllen. Zu 
nennen wären hier z. B. die Schaffung 
öffentlicher Einrichtungen wie Kreiskran-
kenhaus, Berufsschule oder Sonderpäd-
agogisches Förderzentrum, der Bau und 
Unterhalt von Kreisstraßen, die Förde-
rung des ÖPNV, Sozial- und Jugendhil-
fe oder die Gewährleistung der Abfall-
entsorgung im Landkreis. Auch bei der 
Erfüllung dieser kommunalen Aufgaben 
sind die Belange des Natur- und Um-
weltschutzes zu berücksichtigen. Dabei 
nimmt der Kreistag mit seinen Ausschüs-
sen eine zentrale Position ein.

Nebenstehend ein Überblick über die ak-
tuelle Organisationsstruktur des Land-
rats amtes Starnberg:
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Stand: 13.04.17

Verwaltungsgliederungsplan 
Landratsamt Starnberg

Fachbereich 34
Öffentliche Sicherheit und 

Ordnung

Fachbereich 10 Fachbereich 20

Fachbereich 21

Staatl. Rechnungsprüfung

Fachbereich 22

Sozialwesen

Fachbereich 23

Kinder, Jugend und Familie

Fachbereich 31

Fachbereich 32

Ausländer und
Staatsangehörigkeit

Fachbereich 33

Gesundheitswesen

Fachbereich 40
Bauwesen

- Verwaltung
- Technik

Fachbereich 42

Wohnraumförderung

Bürgerservice Kommunalwesen

Fachbereich 30

Verkehrswesen

1.3

Kultur und Partnerschaften 

1.1
Persönlicher Referent/

Pressestelle

1.5

Gleichstellungsstelle

1.2

Büro des Landrats

1.4

Behördenleitung
Landrat

Kreisrechnungsprüfung

1.6
Ideen- und

Beschwerdemanagement

Fachbereich Z 11
Haupt- und 

Personalverwaltung

Fachbereich Z 12
Finanzwesen,

Kreiseigener Hochbau

Geschäftsbereich 1

Bürgerservice,
Beteiligungsmanagement

Geschäftsbereich Z

Zentrale Angelegenheiten

Geschäftsbereich 2

Kommunale und soziale
Angelegenheiten

Geschäftsbereich 3
Öffentliche Sicherheit und

Ordnung, Gesundheits-
und Veterinärwesen

Geschäftsbereich 4

Bauen - Verwaltung und
Technik, Umweltschutz

Juristische Beratung durch Geschäftsbereich 1

Controlling, 
Verwaltungsmodernisierung, 
Web-Service, Geo-Service

Fachbereich 41

Umweltschutz

Stab 4.1
Energie und 
Klimaschutz

Veterinärwesen und 
gesundheitlicher 

Verbraucherschutz

Stab 3.1

Verkehrsmanagement

Fachbereich 35

Asyl

Personalrat

Fachbereich 24
Jugendarbeit, Erziehungs-

beratung und Sport

Recht und 
Beteiligungsmanagement

(optional bei Bedarf)

1.7

Organisationsstruktur des Landratsamtes Starnberg (Stand: 4/2017)
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Einbindung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter
Umweltschutz im Landratsamt lebt erst 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Zur Umsetzung unserer Umwelt-
schutzziele ist deshalb eigenverantwort-
liches und verantwortungsbewusstes 
Handeln aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nötig. Dies wird durch regelmä-
ßige Information und andere geeignete 
Maßnahmen gefördert. Das Einbrin-
gen von Verbesserungsvorschlägen wird 
ausdrücklich unterstützt.

Stetige Umweltinformation
Wir wollen, dass unsere Bürgerinnen 
und Bürger gut informiert sind. Über die 
im Umweltinformationsgesetz festgeleg-
ten Regelungen hinaus stellen wir des-
halb unser Umweltschutzengagement 
regelmäßig der Öffentlichkeit dar. Dies 
geschieht vor allem durch die jährlichen 
Umwelterklärungen des Landratsamtes. 
Ein offener Dialog und Erfahrungsaus-
tausch wird angestrebt.

Vorbildfunktion
Als Landratsamt haben wir eine Vorbild-
funktion für andere Behörden, gewerb-
liche Unternehmen sowie Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises. Wir stellen 
daher allen Interessierten unsere Erfah-
rungen mit dem Umweltmanagementsys-
tem zur Verfügung und versuchen, durch 
unser Handeln das Umweltbewusstsein 
im Landkreis Starnberg weiter zu för-
dern.

Der schonende, sparsame und pflegliche Umgang mit Naturgütern und Naturräumen 
ist dem Landratsamt Starnberg und den politischen Gremien des Landkreises ein 
besonderes Anliegen. Gerade im Fünfseenland haben Klima-, Umwelt- und Natur-
schutzgesichtspunkte für öffentliche Verwaltungen, Wirtschaft und Bewohner einen 
hohen Stellenwert.  
Mit der Umsetzung der Anforderungen des europäischen Umweltmanagementsys-
tems EMAS wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und unseren Verwaltungsbe-
trieb am Leitbild einer nachhaltigen und dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung 
orientieren.

2 Umweltleitlinien 

Bedeutung des Natur-, Umwelt- und 
Klimaschutzes
Der Klima-, Natur- und Umweltschutz 
stellt neben Bürgernähe, Kundenorientie-
rung, Wirtschaftlichkeit und dem Grund-
satz, hochwertige Dienstleistungen effizi-
ent zu erbringen, ein gleichwertiges Ziel 
unseres Dienstleistungsunternehmens 
Landratsamt dar.

Kontinuierliche Verbesserung im 
Umweltschutz
Das bisher erreichte Umweltschutzni-
veau soll über die gesetzlichen Vorgaben 
hinaus kontinuierlich verbessert wer-
den. Dazu führen wir eine regelmäßige 
Überprüfung der Umweltauswirkungen 
in allen Handlungsbereichen unserer Be-
hörde durch mit dem Ziel, Schwachstel-
len zu erkennen und Verbesserungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Dies wird durch die 
Einführung eines Umweltmanagement-
systems, in dem Verantwortlichkeiten 
und Verfahrensabläufe verbindlich gere-
gelt sind, unterstützt.

Schonung der Ressourcen
Nur ein verantwortungsvoller und pflegli-
cher Umgang mit den vorhandenen Res-
sourcen kann unsere natürlichen Le-
bensgrundlagen dauerhaft sichern. Wir 
achten deshalb bei der Erfüllung unserer 
Aufgaben auf möglichst geringen Ver-
brauch an Energie, Wasser, Boden und 
sonstige Ressourcen sowie auf eine Ver-
minderung von Abfällen und Emissionen. 
Die Regenerationsfähigkeit unseres Na-
turhaushalts soll erhalten und nach Mög-
lichkeit verbessert werden.

Umweltfreundliche Beschaffung und 
Vergabe
Unser Beschaffungs- und Vergabewesen 
richten wir im Rahmen unserer recht-
lichen und finanziellen Möglichkeiten 
nach ökologischen Kriterien aus. Insbe-
sondere behalten wir uns vor, auch von 
unseren Lieferanten und Vertragspart-
nern den Nachweis von Standards im 
Umweltbereich einzufordern.
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Umweltmanagementhandbuch
Damit das Umweltmanagementsystem 
auch funktioniert und die angestreb-
te kontinuierliche Verbesserung unse-
rer Umweltleistung auch erreicht werden 
kann, bedarf es klarer organisatorischer 
Regelungen und Verantwortlichkei-
ten. Diese sind im Umweltmanagement–
handbuch zusammengefasst, das allen 
Mitarbeiter/-innen über das Intranet je-
derzeit zur Verfügung steht.

Verantwortlichkeiten
Die oberste Verantwortung für das Um-
weltmanagementsystem trägt natürlich 
der Landrat. Er entscheidet z. B. über 
Umweltleitlinien, Umweltziele und Um-
weltprogramm und bewertet regelmäßig 
die Wirksamkeit des Systems.

Der/die Leiter/-in des Geschäftsbereichs  
Umwelt ist gleichzeitig Umweltmanage–
mentbeauftragte(r). Er/Sie wird vom Öko-
Audit-Koordinator sowie vom Öko-Audit-
Team bei der konkreten Umsetzung des 
Umweltmanagementsystems unterstützt.

Aber natürlich tragen auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eine große Ver-
antwortung für die Umsetzung unserer 
Umweltschutzbestrebungen im Rahmen 
ihrer täglichen Arbeit. 

Die derzeitigen Ansprechpartner für das 
Umweltmanagementsystem des Land-
ratsamtes sind in Kapitel 8 zusammen-
gestellt.

3 Umweltmanagement- 
system

Um den beschriebenen Umweltleitlinien gerecht zu werden, wurde im Landrats–
amt Starnberg im Jahr 2004 ein Umweltmanagementsystem gemäß der EG-Öko-Au-
dit-Verordnung (EMAS) installiert und seither erfolgreich fortgeführt. Die einzelnen 
Schritte und Bestandteile des Systems sind in unten stehender Grafik dargestellt. 
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4
Die wesentlichen umweltrelevanten Daten des Landratsamtes werden jährlich in 
einer Umweltbilanz erfasst, deren Entwicklung beurteilt und ggf. entsprechende 
steuernde Maßnahmen ergriffen.  
Im Folgenden daher eine kurze Übersicht zur Entwicklung der Umweltsituation im 
Landratsamt Starnberg.

GRUNDSTÜCK UND GEBÄUDE

Das Landratsamt Starnberg wurde 1987 
an die Strandbadstraße verlegt. Die we-
sentlichen Rahmendaten:  

 Baujahr LRA-Gebäude 1987

 Holzständerbauweise

 Grundstücksfläche 30.000 m²

 Gebäudegrundfläche ca. 6.000 m²

 Verkehrsfläche 6.100 m²

 Parkplätze (incl. Tiefgarage) 204

 Versiegelte Fläche Gesamt 12.466 m²

Nach inwischen 30 Jahren kommt das 
Gebäude langsam "in die Jahre". Deshalb 
wurde eine umfangreiche elektrotechni-
sche Sanierung (incl. Umrüstung auf 
LED-Beleuchtung) sowie eine Moderni-
sierung der Informations- und Kommuni-
kationstechnik nötig, die im Sommer 2017 
abgeschlossen wird. Als nächste Schrit-
te sind die Erneuerung des Daches 
sowie der Klima- und Raumlufttechnik 
geplant. Nähere Infos hierzu in Kap. 4.5.

Auch die geplante Erweiterung des 
Landratsamtes beschäftigte den Kreistag 
im letzten Jahr weiter: Nach dem Start-
schuss 2016 für einen Anbau mit 159 wei-
teren Arbeitsplätzen auf der angrenzen-
den "Festwiese" (Fotomontage s. links), 
der auch in energetischer Hinsicht vor-
bildlich werden soll (KfW 55-Standard 
mit  Grundwasser-Wärmepumpe und 
-kühlung, 144 kW Photovoltaik u.v.a.), 
konnte 2017 auch die leidige Stellplatz-
frage gelöst werden. Gemeinsam mit der 
Stadt Starnberg ist nun u.a. ein Parkdeck 

Umweltrelevante  
Zahlen und Fakten

4.1
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am Hallenbadparkplatz geplant.

Wenn alles gut geht, soll der Anbau in 
spätestens vier Jahren bezugsfertig sein, 
sodass auch die bis dahin in Fremdge-
bäude ausgelagerten Fachbereiche wie-
der "unter einem Dach" untergebracht 
werden können. 

Neben der preisgekrönten Architek-
tur tragen auch die Außenanlagen des 
Landratsamtes mit seinen Grün- und 
Wasserflächen wesentlich zum "Flair" 
des Hauses bei. Auch deshalb wird hier 
auf naturnahe Gestaltung und extensi-
ve Pflege geachtet. Auf Dünger, Pflan-
zenschutzmittel oder Bewässerung wird 
gänzlich verzichtet, auch wird verstärkt 
auf die Verwendung torffreier Erde ge-
achtet. Bei Baumaßnahmen des Land-
kreises wird der Einsatz heimischer 
Hölzer möglichst aus nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung (z.B. FSC- oder PEFC-
Zertifizierung) bevorzugt.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTS-
AUSSTATTUNG

Gerade im Bereich der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung bestehen für Ver-
waltungen relativ kurzfristige Hand lungs-
möglichkeiten zur Ver besserung des 
Um welt schutzes. Dem Beschaffungs be-
reich kommt hier eine Schlüssel rolle zu. 

Das Land ratsamt Starn berg achtet schon 
seit langem bereits beim Einkauf auf die 
Wahl möglichst umweltfreundlicher und 
langlebiger Produkte. Auf die einzelnen 
Bereiche wird im Fol gen den näher ein-
gegangen:

4.2.1 Fuhrpark
Das Landratsamt Starnberg verfügt der-
zeit über 20 Dienstfahr zeuge, darunter 
bereits vier E-Autos. Mit den Ökostrom-
betankten E-Dienstfahrzeugen möch-
te das Landratsamt nicht nur Vorreiter 
sein, sondern auch das Ziel der E-STArt-

Initiative unterstützen, der Landkreis 
mit der höchsten Elektrofahrzeugdich-
te in Deutschland zu werden. Der Anteil 
der Hybrid- bzw. reinen Elektrofahrzeu-
ge soll daher weiter wachsen, die Schaf-
fung entsprechender Lademöglichkeiten 
in der Tiefgarage ist vorgesehen.

Der Durchschnitts  ver brauch der LRA-
Flotte lag 2016 mit 7,4 L/100 km auf dem 
Niveau des Vorjahres. Die Gesamtfahr-
leistung erhöhte sich dagegen um 5 % 
auf etwa 237.000 Kilo meter. 

Sparsamstes Fahrzeug im Fuhrpark ist 
weiterhin unser "altes" E-Auto (Peugeot 
iOn) mit einem Verbrauch von nur 18 
kWh Strom (ca. 1,8 L Benzin) je 100 km. 
Der Audi  A3 e-tron, ein Hybridfahrzeug 
mit zuschaltbarem Benzinmotor, braucht 
ebenso wie die BlueMotion-Modelle von 
VW immerhin zwischen 5 und 6 L/100 km. 

Bei der Auswahl der Fahrzeuge spielen 
ökologische Kriterien wie möglichst ge-
ringer Verbrauch und Schadstoffausstoß 
grundsätzlich eine wichtige Rolle. 

Um den Gesamtverbrauch weiter zu re-
duzieren, wird grundsätzlich darauf ge-
achtet, dass die Dienstfahrzeuge mit ge-
ringem Verbrauch in den Bereichen 
mit den größten Fahrleistungen einge-
setzt werden. Zusätzlich werden in den 
Fahrtenbüchern Tipps zum Sprit spa-
renden Fahren gegeben. Auch wird auf 
den Einsatz von Leichtlauf-Motoren-
öl sowie die Ausrüstung der Dienstfahr-
zeuge mit spritsparenden und lärm armen 
Leichtlauf reifen geachtet. 

Neben dem LRA-Fuhrpark werden für 
Dienstzwecke aber auch private Pkw 

4.2

E-Dienstautos des Landratsamtes -  inzwischen schon auf vier Fahrzeuge gewachsen
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der Mitarbeiter/-innen benutzt, die Fahr-
leistung ist hier 2016 um über 50 % auf 
187.000 km gestiegen - auch eine Folge 
der gestiegenen Aufgabenumfangs. Ins-
gesamt ist die Gesamtfahrleistung "im 
Dienste des Landratsamtes" (incl. ÖPNV 
etc.) um 20 % auf 506.000 km gestiegen 
(s. Kap. 4.6 Verkehr).

Zusätzlich zu den beiden vorhandenen 
Dienstfahrrädern sowie dem Pedelec 
sollen den Mitarbeiter/-innen in Kürze 
zwei weitere modernere Fahrräder zur 
Verfügung gestellt werden, um Dienstge-
schäfte in der näheren Umgebung zu er-
ledigen. 

4.2.2 Informationstechnik, EDV und son-
stige Bürogeräte
Durch die steigende Anzahl an Mitarbei-
tern sowie die digitale Modernisierung 
ist auch der Umfang der IT-Ausstattung 
im Landratsamt in den letzten Jahren 
stetig gestiegen. Die folgende Übersicht 
zeigt den aktuellen Gerätebestand (incl. 
Außenstellen). 

Die IT-Landschaft im Landratsamt un-
terliegt weiterhin einem grundlegenden 
Wandel. Schlagworte wie Behörde 4.0, 
digitale Transformation, Umsetzung der 
Anforderungen aus bspw. dem bayeri-
sches E-Government-Gesetz sowie Ab-
lösung veralteter Technik machen die 
Modernisierung notwendig. Dabei ver-

suchen wir immer, Innovationen unter 
wirtschaftlichen als auch energetischen 
Gesichtspunkten zu betrachten. So wer-
den weiterhin alle Programme sukzes-
sive von den Einzelplatzrechnern auf 
eine zentrale Plattform (AHP) verla-
gert. Dies hat neben einheitlicher Struk-
tur und erleichterter Wartung auch den 
Vorteil, dass die bisherigen Arbeitsplatz-
PCs nach und nach gegen sogenann-
te "ThinClients" mit wesentlich geringe-
rem Stromverbrauch (Betrieb ca. 5 W, 
Standby < 1 W) getauscht werden kön-
nen. Die Umstellung wird nach aktuellem 
Planungsstand voraussichtlich im Herbst 
2017 abgeschlossen sein.

Durch eine zentrale Geräte- und Soft-
wareverwaltung können bspw. energie-
optimierte Grundeinstellungen (z.B. zeit-
gesteuerter Standby-Modus) zukünftig 
zentral voreingestellt und überwacht und 
damit der Stromverbrauch im IT-Bereich 
weiter optimiert werden.

Mit Einführung der elektronischen Ak-
tenführung (e-Akte) in den kommenden 
Jahren sowie der Umstellung auf mo-
derne zentrale Multifunktionsgeräte wird 
sich die Anzahl der notwendigen Büro- 
und Arbeitsplatzdrucker und Scanner 
verringern. Nach Möglichkeit werden 
alle zentralen Geräte Duplexfunktiona-
litäten besitzen, die doppelseitiges und 
damit papiersparendes Kopieren erlaubt.

Die Energieeffizienz ist ein wichtiges Kri-
terium bei der Geräteauswahl. So wird 
bei der Beschaffung neuer IT-Arbeits-
mittel und -Geräte auf eine möglichst 
Energie sparende Ausführung geachtet. 
Auch auf die Einhaltung der aktuellen 
EnergyStar-Kriterien sowie TCO-Normen 
(diese garantieren die Einhaltung gerin-
ger Strahlungswerte sowie erhöhte öko-
logische Anforderungen an Herstellung 
und Recyclingfähigkeit von Monitoren) 
wird Wert gelegt. 

Sämtliche Drucker, Kopier-, Fax- und 
Multifunktionsgeräte werden fast aus-
schließlich mit Recyclingpapier bestückt. 
Die leeren Kartuschen bzw. Patronen 
werden zentral gesammelt. Der Erlös für 
deren Rückgabe kommt derzeit einem 
Schulprojekt zu Gute. Ausgemusterte, 
aber noch brauchbare IT-Endgeräte wer-
den unter Berücksichtigung des Daten-
schutzes beispielsweise an die Osteuro-
pahilfe weitergegeben.

4.2.3 Papier und sonstiger Bürobedarf
Naturgemäß ist Papier in einer Verwal-
tung noch immer eine der größten Ver-
brauchspositionen. Daran hat auch 
der zunehmende Einsatz der EDV bis-
her nichts geändert. Die nebenstehende 
Grafik zeigt die Entwicklung des Papier-

"Thin Clients" mit sehr geringem 
Stromverbrauch

 PC-Arbeitsplätze 576

 Drucker 168

 Multifunktionsgeräte 61

 Faxgeräte 13
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verbrauchs im Landratsamt Starnberg, 
der im letzten Jahr leider erneut gestie-
gen ist. Pro Mitarbeiter betrachtet ist der 
Papierverbrauch allerdings um 5 % auf 
ca. 35 kg im Jahr gesunken.

Die geplante Einführung der E-Akte und 
die damit verbundene Umstellung von 
papiergebundenen auf digitale Akten, 
von der auch positive Auswirkungen auf 
den Papierverbrauch erhofft werden, 
verzögert sich derzeit leider aus techni-
schen und personellen Gründen.

Der Anteil an Recyclingpapier, das üb-
rigens bereits seit 1977 im Landrats-
amt Starnberg eingesetzt wird, beträgt 
derzeit rund 98 %. Briefum schläge und 
Versand taschen, Toilettenpapier und 
Handtücher sind zu 100 % aus Alt papier. 

4.2.4 Sonstiges
Ökologische Kriterien spielen auch bei 
sonstigen Beschaffungen eine wichti-

Catering sowie bei Getränken und Back-
waren auf die regionale Herkunft (z.B. 
STARNBERGER LAND) geachtet sowie 
bei Kaffee, Tee oder Schokolade auf Pro-
dukte aus fairem Handel Wert gelegt. Ak-
tuell gibt es sogar Bestrebungen, den 
Landkreis gemeinsam mit den Kommu-
nen zur  Fair-Trade-Region zu machen.

Auch bei der Beschaffung von Wer-
bemitteln und Geschenken achtet das 
Landratsamt auf umweltfreundliche Pro-
dukte und sozialverträgliche Herstellung. 
So gibt es z.B. Mehrweg-Stofftaschen, 
Kugelschreiber aus nachwachsenden 
Rohstoffen, Notizblöcke aus Recycling-
papier, Bio-Gummibärchen etc., all dies 
hergestellt ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit. Dies gibt übrigens auch ein ent-
sprechender Beschluss des Kreisaus-
schusses aus dem Jahr 2008 vor.

Das Thema Lärm spielt im Beschaffungs-
bereich ebenfalls eine Rolle. So wird bei 
Neuanschaffungen auch auf möglichst 
lärmarme Fahrzeuge, Maschinen und 
Geräte geachtet.

Doch auch nach außen hin soll das Um-
weltengagement des Landratsamtes 
noch sichtbarer werden: Deshalb wird 
das EMAS-Logo bei allen Veröffentli-
chungen zukünftig noch konsequenter 
Verwendung finden.

Um die Berücksichtigung von Umwelt- 
und Klimaschutzaspekten bei der Aus-
wahl von Produkten oder Dienstleistun-
gen noch besser zu verankern, ist die 
Prüfung bzw. Erarbeitung entsprechen-
der verwaltungsinterner Beschaffungs-
hinweise geplant.  

ge Rolle. So wird etwa bei der Vergabe 
von Druckaufträgen an externe Dienst-
leister auf hohe Umweltstandards sowie 
Umweltzertifikate (EMAS, ÖKOPROFIT, 
klimaneutraler Druck, Blauer Engel etc.) 
geachtet. Auch bei der Ausschreibung 
und Vergabe der Gebäudereinigung des 
Landratsamtes werden von den Unter-
nehmen entsprechende Umweltzertifika-
te gefordert.

Darüber hinaus hat der Kreistag im De-
zember 2012 beschlossen, bei Beschaf-
fungen im Rahmen der haushalts- bzw. 
vergaberechtlichen Möglichkeiten 
grundsätzlich möglichst biologische, fair 
erzeugte und gehandelte sowie gentech-
nikfreie Produkte zu bevorzugen. Dies 
wurde auch den Landkreiskommunen 
sowie -beteiligungen ans Herz gelegt. 

Deshalb sind dem Landratsamt nach-
haltige Aspekte auch im kulinarischen 
Bereich wichtig. So wird etwa beim 

Entwicklung des Papierverbrauchs im Landratsamt Starnberg



12

Neben den wichtigsten Umweltinfos, die 
unsere neuen Mitarbeiter/-innen gleich 
am ersten Tag im Rahmen eines Infopa-
kets erhalten, gibt es seit Herbst 2016 
auch eine kurze einführende Umwelt-
schulung, angedockt an die verpflich-
tende Anti-Korruptions-Schulung. Alle 
Mitarbeiter/-innen können übrigens im 
Rahmen des Vorschlagswesens auch 
umweltrelevante Verbesserungsvor-
schläge einbringen, die ggf. sogar prä-
miert werden. 

Auch die Auszubildenden des Landrats–
amtes haben sich in den letzten Jahren 
im Rahmen von Projektarbeiten mit um-
weltrelevanten Themen (z.B. "Plastikfrei 
leben" sowie "Umweltfreundliches Büro") 
auseinandergesetzt und die Ergebnisse 
eindrucksvoll in den Personalversamm-
lungen präsentiert. Nach Möglichkeit soll 
dieses erfolgreiche Projekt auch in Zu-
kunft mit geeigneten Themen fortgeführt 
werden.

 

ABFALL

4.3.1 Abfallkonzept
Bereits 1995 wurde im Landratsamt ein 
Abfallkonzept eingeführt, das zu einer 
Reduzierung des Restmüllaufkommens 
um über 50 Prozent führte. Grundlage 
hierfür war und ist der Grundsatz "Ver-
meiden vor Verwerten vor Entsorgen". 
Ein kurzer Überblick über die wesentli-
chen Elemente:

 ¾ Bevorzugter Einsatz umweltfreundli-
cher Produkte (aktuelles Beispiel hier-
zu ist der Verzicht auf "Einweg-Coffee-
to-Go-Becher" in der Kantine und die 
sehr erfolgreiche "Adventsverlosung" 
von Mehrweg-Bechern unter den 
Mitarbeiter/-innen im Dezember 2016 
(s. auch Kap. 5.2.).

 ¾ Möglichst "internes Recycling"  
(z. B. Wiederverwendung gebrauchter 

Verpackungen oder Versandtaschen, 
Fehldrucke als Schmierpapier etc.).

 ¾ Getrennte Behälter für Papier, Grüne-
Punkt-Verpackungen sowie Restmüll 
in jedem Büro sowie Sammlung von 
Bioabfällen an zentralen Sammelstel-
len in den einzelnen Fachbereichen.

 ¾ Zentrale Abgabemöglichkeiten für die 
sonstigen Wertstoffe (z. B. Glas, Sty-
ropor, Büromaterialien, CDs).

Entwicklung der Gesamtabfallmengen im Landratsamt Starnberg

4.3
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4.4

Regelmäßige Mitarbeiter-Informationen 
und Einweisungen des Reinigungsper-
sonals sowie persönliche Gespräche bei 
konkreten Problemen helfen, dass die 
festgelegten Trennregeln im Wesentli-
chen gut eingehalten werden.  

4.3.2 Abfallbilanz
Im Jahr 2016 fielen insgesamt etwa 46 
Tonnen Abfälle und Wertstoffe (ohne 
Grüngut) an. Die Restmüllmenge ist 
dabei seit Jahren konstant (angesichts 
stetig steigender Mitarbeiterzahl durch-
aus ein Erfolg). Jährliche Schwankun-
gen gibt es dagegen v.a. bei der Sperr-
müllmenge, aber auch bei den erfassten 
Wertstoffen (v.a. bei Aktenvernichtung, 
Altmetall, Elektroschrott) Die Verwer-
tungsquote liegt derzeit bei etwa 79 %. 

Die Aufteilung der einzelnen Wertstof-
fe zeigt nebenstehende Tabelle. Den 
größten Anteil hat dabei naturgemäß 
die Fraktion Papier und Kartonagen. Vor 
allem volumenmäßig bedeutsam sind 
auch die Verpackungen aus Kunststoff, 
Alu und Weißblech (Gelber Sack). 

Pro Mit arbeiter fielen 2016 etwa 19 kg 
Restmüll an. Mit eingerechnet sind hier 
auch die Abfälle von Besuchern des 
Hauses sowie Müll, der im Außengelän-
de von Passanten weggeworfen wird. 
Dieser wird regelmäßig durch die Haus-
meister eingesammelt. Gerade in den 
Sommermonaten sind diese wilden Müll-
ablagerungen erheblich (etwa ein Drit-
tel des gesamten anfallenden Restmülls). 
Entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
blieb bisher ohne Wirkung, soll aber 
dennoch wiederholt werden. 

WASSER/ABWASSER

Der Wasser ver brauch im Landratsamt 
Starnberg betrug im Jahr 2016 knapp 
2.500 m³ und lag damit etwa 11 % über 
dem Vorjahr. Steigende Mitarbeiter- und 
Besucherzahlen zeigen sicherlich auch 
hier entsprechende Auswirkungen. 

Der Schwerpunkt des Wasser ver-
brauchs liegt bei den Sani tär anlagen. 
Wasserspar armaturen in sämtlichen Toi-
letten im Hause sind deshalb schon seit 
langem Standard. Auch die Aus rüs tung 
der Waschbecken mit Ein hebel mischern 
und Durchfluss begrenzern sowie die 
möglichst umgehende Repa ratur tropfen-
der Wasser hähne, laufender Urinale und 
undichter Spülkästen trägt zur Begren-
zung unnötigen Wasser verbrauchs bei. 
Um energetische Zirkulationsverluste zu 
vermeiden, wurde die Warmwasserbe-
reitung in WC´s und Teeküchen vor kur-Abfallfraktionen im Landratsamt 2016

Entwicklung des Wasserverbrauchs im Landratsamt Starnberg

 

 Restmüll  7.700 kg

 Sperrmüll  2.000 kg

 Wertstoffe  36.000 kg

  davon

  Papier  17.000 kg

  Kartonagen  6.500 kg

  Aktenvernichtung  2.500 kg

  DSD-Fraktion 
  (Gelber Sack)  1.500 kg

  Biomüll  1.500 kg

  Altmetall 
  (Nummernschilder) 4.300 kg

  Elektro- und  
  Elektronikschrott 1.400 kg
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zem auf elektrische Durchlauferhitzer 
umgestellt (s. Kap. 4.5.2).  

Die Abwassermenge des Landratsamtes 
entspricht etwa dem Wasserverbrauch. 
Eine Regen- oder Oberflächen wasser-
nutzung erfolgt derzeit nicht, da die 
Außen anlagen des Landratsamtes nicht 
bewässert werden.

ENERGIE / CO2-BILANZ

4.5.1 Heizung
Noch bis Ende 2017 wird der Wasser-
park Starnberg, der auch das Gebäu-
de des Landratsamtes per Nahwärme 
mit beheizt, generalsaniert. Seit Herbst 
2015 läuft daher die Heizzentrale dort nur 
mehr im "Notbetrieb" ohne exakte Wär-
memengenerfassung. Deshalb konnte 
der Wärmeverbrauch des Landratsam-
tes 2016 nur auf Basis des langjährigen 
Verbrauchsdurchschnitts (1.049 MWh, 
nach Witterungsbereinigung 986 MWh 
Nahwärme) ermittelt bzw. abgerechnet 
werden. 

Mit der Ende 2016 zur Erhöhung der An-
lagensicherheit durchgeführten Sys-
temtrennung bei der Wärmeversorgung 
(jetzt gibt es zwei getrennte Kreisläu-
fe mit Übergabestation/Wärmetauscher) 
wurde im Landratsamt auch ein eigener 
Wärmemengenzähler installiert, der ab 

2017 wieder eine exakte Abrechnung er-
möglicht. Auch die Leitungsverluste des 
Nahwärmenetzes können zukünftig er-
mittelt werden.

Um den Energieverbrauch des Landrats-
amtes, der sich laut Energieausweis 
übrigens mit etwa 300 kWh/m²a noch 
knapp im "grünen Bereich" für Nicht-
wohngebäude befindet, weiter zu sen-
ken, wurden auch in diesem Jahr einige 
Maßnahmen durchgeführt bzw. sind der-
zeit in Arbeit:

Aktuell sichtbarste Sanierungsmaßnah-
me ist sicherlich die notwendig gewor-
dene Erneuerung der Dacheindeckung 
des Landratsamtsgebäudes und damit 
verbunden natürlich die gleichzeitige 
Dämmung der gesamten Dachfläche. 
Dies dürfte nicht nur den Heizenergiebe-
darf des Hauses deutlich senken, son-
dern sicherlich auch die Behaglichkeit 
in den Büros zu allen Jahreszeiten ver-
bessern. Die Dachsanierung soll bis zum 
Winter abgeschlossen sein.

Weniger sichtbar ist dagegen die im 
Rahmen der elektrotechnischen Sanie-
rung im letzten Jahr durchgeführte Um-
stellung auf dezentrale Warmwasser-
bereitung (Durchlauferhitzer) in den 
Toiletten, Teeküchen etc, um die Ener-
gieverluste im weitverzweigten Verteil- 
bzw. Zirkulationsnetz des Hauses zu ver-
mindern. 

Weiteres Einsparpotenzial bietet sicher-
lich auch die Modernisierung der Meß,- 
Steuer- und Regelungstechnik (MSR) für 
Heizung und Klimatisierung, die nach 
Ablauf des derzeitigen Contractingver-
trages für 2018 geplant ist.

4.5

Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt) im Landratsamt Starnberg
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ratsamt in den letzten Jahren. 2016 ist 
der Stromverbrauch gegenüber dem 
Vorjahr um knapp 5 % auf etwa 734.000 
kWh gesunken. 

Angesichts erneut gestiegenen Zahl 
an Mitarbeitern und PC-Arbeitsplätzen 
sowie der laufenden elektrotechnischen 
Sanierung, die vor allem abends und am 
Wochenende zusätzlichen Stromver-
brauch mit sich brachte, ist diese Ent-
wicklung umso positiver zu bewerten. 

Einen wesentlichen Beitrag hierzu leis-
tet sicherlich die durchgeführte Um-
rüstung der Beleuchtung des Landrats-
amtes auf modernste energiesparende 
LED-Technik incl. bewegungs- bzw. hel-
ligkeitsabhängiger Beleuchtungssteue-
rung. Derzeit werden noch notwendige 
Programmierungen bzw. Optimierungen 
durchgeführt, die aber bis zum Sommer 
2017 abgeschlossen sein werden. Die 
Maßnahme wurde im Rahmen der Nati-
onalen Klimaschutzinitiative des Bundes 
mit einem Zuschuss von 30 % gefördert. 

Zudem ist die Sanierung der Lüftungs- 
und Kältetechnik des Landratsamtes incl. 
Wärmerückgewinnung geplant. Die Pla-
nung sieht eine Grundwassernutzung im 
Zuge des LRA-Anbaus vor, diese ermög-
licht eine wirtschaftliche und ressour-
censchonende Kälteversorgung auch 
des bestehendes Gebäudes.

Ein Zeichen für den Klimaschutz möch-
te der Landkreis auch beim Bezug von 
Erdgas setzen: Seit 2009 werden seine 
Liegenschaften mit CO2-neutralem Erd-
gas versorgt (mit Ausnahme des Land-
ratsamtes selbst, das ja über Nahwärme 
vom Hallenbad der Stadt Starnberg ver-
sorgt wird). Dabei wird durch Kauf und 
anschließender Still legung von Emissi-
onszertifikaten eine entsprechende CO2-
Minderung durch Klimaschutzprojekte in 
anderen Ländern erzielt. 

4.5.2 Strom
Die obenstehende Grafik zeigt die Ent-
wicklung des Stromverbrauchs im Land-

Entwicklung des Stromverbrauchs im Landratsamt Starnberg

Neue energieeffiziente LED-Beleuchtung in Büros und Fluren 
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Auch die 2016 begonnene Umstel-
lung von herkömmlichen PC´s auf so-
genannte ThinClients mit extrem niedri-
gem Energiebedarf (s. Kap. 4.2.2) sowie 
die weiteren Bemühungen um den Ein-
satz möglichst energieeffizienter Gerä-
te tragen sicherlich ebenfalls zum ins-
gesamt rückläufigen Stromverbrauch im 
Haus bei. 

Um Verbrauchsschwerpunkte zukünf-
tig noch besser analysieren und kontrol-
lieren zu können, wurden zudem weitere 
Stromzwischenzähler eingebaut.  

Die Liegenschaften des Landkreises wer-
den derzeit im Rahmen einer kommuna-
len Bündelausschreibung mit Ökostrom 
der Vereinigten Wertach-Elektrizitäts-
werke versorgt, die den Strom aus einem 
neu gebauten norwegischen Wasser-
kraftwerk beziehen. Eine Neuausschrei-
bung erfolgt wieder zum Anfang 2020.

4.5.3 Solarstrom (Photovoltaikanlage)
Um einen aktiven Beitrag zur CO2-Redu-
zierung zu leisten und gleichzeitig seiner 
Vorbildfunktion beim Ausbau der erneu-
erbaren Energien nachzukommen, hat 
der Landkreis Starnberg bereits im Jahr 
2001 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Größe von 10 kW auf dem Dach des 
Landrats amtes installiert. 2004 wurde die 
Anlage nochmals um 17 kW erweitert. 

Der erzeugte Solarstrom wird derzeit 
komplett in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist und nach EEG vergütet. Im 
(relativ schwachen Sonnen-)Jahr 2016 
waren dies insgesamt etwa 22.300 kWh. 
Die eingerichtete automatische Anlagen-
überwachung bzw. Störfallmeldung hat 
sich gut bewährt. 

Im Zuge der aktuellen Dachsanierung (s. 
Kap. 4.5.1) müssen beide Anlagen in den 
nächsten Monaten demontiert werden. 

Im Gegenzug sollen allerdings mit dem 
geplanten Anbau des Landratsamtes 
(s. Kap. 4.1) insgesamt wesentlich mehr 
Dachflächen des Gebäudes für Photovol-
taik genutzt werden. Bei einer geplanten 
PV-Leistung von 144 kW werden dann 
jährlich etwa 140.000 kWh Solarstrom 
überwiegend für den Eigenverbrauch im 
Haus zur Verfügung stehen.

4.5.4 CO2-Bilanz
Bei der Erstellung der CO2-Bilanz des 
Landratsamtes sind vor allem die Berei-
che Strom, Heizung und Verkehr zu be-
trachten. Dabei ist festzustellen, dass die 
CO2-Emissionen 2016 im Vergleich zum 
Vorjahr um etwa 3,5 % auf insgesamt 
etwa 517 Tonnen gesunken sind. 

Den größten Anteil hieran hat der Strom-
bereich mit etwa 293 Tonnen CO2 ge-
folgt vom Wärmebedarf für die Heizung 
mit ca. 207 Tonnen. Der Verkehr trägt mit 
etwa 25 Tonnen nur relativ gering zur 
CO2-Bilanz des Landrats amtes bei.   

In nebenstehender Grafik ist zusätzlich 
die rechnerische Auswirkung klimakom-
pensierender Maßnahmen auf die CO2-
Bilanz dargestellt. Denn durch den Bezug 
von Ökostrom seit Anfang 2010 kön-
nen die CO2-Emissionen des Stromver-
brauchs mit Null angesetzt werden, so-
dass hierdurch insgesamt eine Reduktion 
um fast 60 % auf ca. 223 Tonnen CO2 er-
reicht werden konnte. 

Positiv zu Buche schlägt natürlich die 
Photovoltaikanlage (s. 4.5.3), deren So-
larstromertrag die Bilanz 2016 um etwa 
neun Tonnen CO2 entlastet.

CO2-Emissionen Landratsamt Starnberg
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Verkehrs mitteln bewältigen. Auch die 
Kosten spielen hier natürlich vor allem 
bei gleichzeitigen Fahrten mehrerer 
Mitarbeiter/-innen eine nicht unerhebli-
che Rolle.

In Ausnahmefällen sind auch dienstli-
che Flüge nicht zu vermeiden. Die hier-
bei entstehenden Treibhausgase werden 
seit 2014 über die Klimaschutzorganisa-
tion "Atmosfair" kompensiert und damit 
als Ausgleich Klimaschutzprojekte v.a. in 
Entwicklungsländern gefördert.

Für kürzere Fahrten z.B. im Stadtgebiet 
steht neben den bewährten zwei Dienst-
fahrrädern auch ein Elektrofahrrad zur 
Verfügung. Zuwachs ist geplant (s. 4.2.1).  

VERKEHR

4.6.1 Verkehrsanbindung des 
Landratsamtes
Das Landratsamt Starnberg liegt relativ 
zentral im Landkreis. Daher beträgt die 
maximale Entfernung für Bürger/-innen, 
aber auch für Mitarbeiter/-innen im Au-
ßendienst etwa 30 Kilometer. 

Das Landratsamt ist mit allen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar. Es liegt jeweils 
ca. 10 Gehminuten von den Bahnhöfen 
Starnberg See und Starnberg Nord ent-
fernt. Darüber hinaus gibt es eine Bus-
haltestelle für verschiedene regionale 
Linien direkt vor der Haustür. Auf die Er-
reichbarkeit mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln wird auf allen Briefen und Ver-
öffentlichungen des Landratsamtes 
hingewiesen.

4.6.2 Dienstreisen/Fortbildung/ 
Geschäftsverkehr
Insgesamt haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Landratsamtes im 
Jahr 2016 für Dienstfahrten, Dienstrei-
sen und Fahrten zu Fortbildungen etwa 
506.000 km und damit um knapp 20 % 
mehr als im Vorjahr zurückgelegt. Wie 
aus nebenstehender Grafik ersichtlich 
erfolgte dies überwiegend mit dienstli-
chen oder privaten Pkw. 

Grundsätzlich sind zwar nach Reise-
kos ten recht soweit möglich öffentliche 
Ver kehrs mittel zu benutzen. Dies wird 
auch vor allem bei günstigen Strecken 
oder weiteren Entfernungen so gehand-
habt. Aufgrund des teilweise erhebli-
chen zeitlichen Mehr aufwandes lassen 
sich allerdings Dienst    fahrten im Land-
kreis nur sehr begrenzt mit öffentlichen 

4.6.3 Fahrten zur Dienststelle 
Mit einem sehr attraktiven Angebot 
möchte der Landkreis Starnberg den 
Umstieg seiner Mitarbeiter/-innen auf 
den ÖPNV fördern: Seit 2015 nämlich er-
halten alle Kreisbeschäftigten, die für 
ihren täglichen Arbeitsweg öffentli-
che Verkehrsmittel benutzen, die Kosten 
hierfür in voller Höhe erstattet! Eine sehr 
begrüßenswerte freiwillige Leistung des 
Landkreises, die aktuell von 33 Mitarbei-
tern genutzt wird.

Wie jedes Jahr beteiligte sich das 
Landrats amt auch 2016 wieder an der 
Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" des 
bayer ischen Gesundheitsministeriums 
sowie an der Aktion "STAdtradeln" (s. 
Kap 5.8). 

Fahrrad-Abstellplätze stehen in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung und sollen 

4.6

Verkehrsmittel für Dienstfahrten, Dienstreisen und Fortbildungen 
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mit dem geplanten Anbau nochmal er-
weitert werden. In diesem Zug sollen 
auch absperrbare Fahrradgaragen (evtl. 
incl. Lademöglichkeit für e-Bikes) geprüft 
werden. Auch dies soll Anreiz für Mitar-
beiter, aber auch für Besucher zum (zu-
mindest gelegentlichen) Umstieg auf´s 
Radl sein.

Wenn schon mit dem Auto, dann am bes-
ten gemeinsam - unter diesem Motto un-
terstützt das Landratsamt auch die Bil-
dung von Fahrgemeinschaften, um 
Mitarbeiter/-innen, die täglich die gleiche 
Wegstrecke ins Landratsamt pendeln, 
zusammenzubringen. So werden über 
das Intranet entsprechende Mitnahme-
angebote bzw. -wünsche vermittelt.

Derzeit gibt es im Landratsamt 39 Tele–
arbeitsplätze, 30 % mehr als im Vorjahr. 
Sie tragen unter anderem zur Verkehrs-
verminderung, aber auch zur Verrin-
gerung der Raum- und Parkplatznot im 
Landratsamt bei.

GEFAHRSTOFFE / 
NOTFALLVORSORGE

Im Landratsamt Starnberg werden vor 
allem im Werkstattbereich der Haus-
meister, im Gebäudeunterhalt sowie im 
Fachbereich Veterinärwesen eine sehr 
begrenzte Anzahl von Gefahrstoffen ein-
gesetzt. Diese sind in einem Gefahrstoff-
verzeichnis zusammengefasst, das regel-
mäßig aktualisiert wird. Bei notwendigen 
Neubeschaffungen wird dabei auch auf 
die Umweltverträglichkeit geachtet. So 
werden zum Beispiel inzwischen fast nur 
mehr Reinigungsmittel ohne Gefahren-
einstufung verwendet. 

Für alle wesentlichen Not- und Störfäl-
le bestehen entsprechende Anweisun-
gen und Verhaltensregelungen. Diese 
wurden allen Mitarbeiter/-innen bekannt 
gemacht und sind stets über das Intra-
net abrufbar. In regelmäßigen Abständen 
werden Notfallübungen durchgeführt. 
Die erforderlichen Notfalleinrichtungen 
(Feuerlöscher, Rauchmelder etc.) werden 
im vorgeschriebenen Turnus überprüft. 
Im Mai 2017 ist die neue Brandmeldean-
lage in Betrieb gegangen.

Des weiteren gibt es einen Arbeitssi-
cherheitsausschuss, in dem sicherheits-
relevante Themen gemeinsam mit der 
Betriebsärztin und der externen Fach-
kraft für Arbeitssicherheit regelmä-
ßig besprochen und koordiniert werden. 
Mindestens 5 % aller Mitarbeiter/-innen 
sind als Ersthelfer ausgebildet. Die Not-
fall- und Ersthelfer-Telefonnummern sind 
als Aufkleber an allen Telefonen ange-
bracht, so dass deren schnelles Finden 
im Notfall gewährleistet ist. 

KERNINDIKATOREN

Um die wichtigsten Schlüsselberei-
che der Umweltleistungen übersichtlich 
und verständlich sichtbar zu machen, 
schreibt die aktuelle EMAS III-Verord-
nung die Veröffentlichung standardisier-
ter Kennzahlen, so genannter Kernindi-
katoren, vor.

Im Folgenden werden daher die für das 
Landratsamt Starnberg relevanten Kern-
indikatoren nochmals zusammenfassend 
dargestellt. 

Energieeffizienz

4.7 4.8

Mit dem Rad zur Arbeit - LRA-Team 2016
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Materialeffizienz
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5
KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Seit dem sog. Energiewendebeschluss 
im Kreistag im Jahr 2005 strebt der Land-
kreis Starnberg eine regionale Vollver-
sorgung mit erneuerbaren Energien bis 
2035 an. Die Gründung des Energiewen-
devereins Landkreis Starnberg e. V., 
die Erstellung eines Integrierten Klima-
schutzkonzeptes gemeinsam mit allen 
Landkreiskommunen 2010 sowie dessen 
Umsetzung in den Folgejahren sind we-
sentliche Etappen auf dem Weg dorthin. 
Seit dem 1. April 2017 ist die Stelle des 
Klimaschutzmanagments als Stabstelle 
4.12 dauerhaft im Stellenplan ausgewie-
sen und wird seitdem zu 100% vom Land-
kreis finanziert. 

Stabstelle Umwelt, Energie, Klima
Die Bandbreite der Themen ist groß, 
immer wieder kommen neue Themen 
dazu, und auch Perspektiven und Heran-
gehensweisen sind anzupassen. Die bei-
den Referenten der Stabstelle, Josefine 
Anderer-Hirt als Klimaschutzmanage-
rin und  Umweltberater Herbert Schwarz 
arbeiten eng mit den kommunalen Um-
welt- und Energiebeauftragten sowie mit 
vielen ehrenamtlich Aktiven z. B. in Ener-
giewendeverein und Energiegenossen-
schaft Fünfseenland zusammen, um die 
Energiewende im Landkreis Starnberg 
voranzubringen und neue Initiativen für 
Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz 
aufzusetzen. 

Aktualisierter Energiebericht 2017
Was hat sich seit der Vorstellung des 
letzten Energieberichts 2016 im Land-
kreis Starnberg getan? Wie sind wir auf 
dem Weg zur Energiewende weiterge-
kommen? Zum Jahresbeginn stellt das 

Indirekte Umwelt auswirkungen 
des Landratsamtes

Über die beschriebenen direkten Einflussmöglichkeiten hinaus versucht das Land-
ratsamt Starnberg, mit Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen, aber auch im Rahmen sei-
ner Verwaltungs- und Planungsentscheidungen negative Umwelt auswirkungen zu 
verhindern und auf umweltverträgliche Alternativen hinzuwirken. Einen Schwer-
punkt bildet hier verstärkt die Umweltbildung, aber auch die Gesichtspunkte Ener-
gieeinsparung und Klimaschutz.

5.1
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Landratsamt im Rahmen der Energie-
preisverleihung auch immer die aktuel-
len Entwicklungen im Landkreis dar. Kurz 
gesagt: Es geht vorwärts - aber zu lang-
sam. Die wichtigsten Entwicklungen im 
Kurzüberblick: 

 ¾ Insgesamt wurden im Jahr 2015 im 
Landkreis knapp 3.700 GWh Energie 
verbraucht, etwa 0,6 % mehr als im 
Vorjahr. Grund hierfür ist sicherlich 
auch der Anstieg der Einwohnerzah-
len (+1,3 %). Die Menge erneuerbarer 
Energien ist dagegen mit 6,2 % we-
sentlich stärker gestiegen und deckt 
nun etwa 8,4 % des Energiebedarfs 
(0,5 % mehr als 2014).

 ¾ •Beim Stromverbrauch ist weiterhin 
eine leicht rückläufige Tendenz fest-
stellbar (-0,9 % gegenüber 2014).

 ¾ Der Anteil erneuerbarer Energien im 
Bereich Strom ist von 8,6 % (2014) auf 

KLIMAPAKT

Um der Energiewende im Landkreis wie-
der mehr Schwung zu verleihen, wurde 
im November 2015 eine Klimawerkstatt 
mit wichtigen Akteuren aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft durchgeführt. 
Dabei wurden zahlreiche Projektideen 
in den Bereichen Wärme, Strom, Mobili-
tät, Strukturen und Konsum/Lebensstile 
in einem Maßnahmenkatalog zusammen-
getragen und am Ende ein Klimapakt ver-
abschiedet.  

Der Kreistag hat im März.2016 seinen 
Beitritt beschlossen, elf von 14 Kommu-
nen haben dies bisher ebenfalls getan. 
Mit dem Beitritt zum Klimapakt verpflich-
ten sich Landkreisverwaltung und die 
Kommunen, jährlich drei Maßnahmen zur 
CO2-Reduzierung umzusetzen. Der Land-
kreis hat sich folgendes vorgenommen 
und umzusetzen versucht:

 ¾ Strukturen für effizienten Klimaschutz 
schaffen, damit Klima- und Ressour-
censchutz als Querschnittsaufgabe 
sichtbar und wirksam in allen Betei-
ligungsgesellschaften des Landkrei-
ses festzuschreiben: während der 
Verband Wohnen und die Kreiskran-
kenhaus Starnberg GmbH bereits mit 
Ökoprofit umfangreiches Engagement 
zeigen, sind mit AWISTA und gwt 
noch Bemühungen im Gange, auch 
dort Energieeffizienz und Klimaschutz 
zu verankern. Außerdem wurde die 
Gründung einer Energieagentur für 
den Landkreis Starnberg geprüft. 

 ¾ Maßnahmen zur Mitarbeitermotiva-
tion und -information im Landratsamt 
umfassten zunächst eine Umwelt-Pro-

9,4 % (2015) gestiegen. Der Zuwachs 
geht vor allem auf das Konto der Pho-
tovoltaik. Die Windkraftanlagen der 
Gemeinde Berg werden sich erst in 
der Energiebilanz 2016 auswirken.

 ¾ Etwa 86 % der Heizenergie stammt 
noch immer aus fossilen Energien. 
Dabei ist auch 2015 ein leichter Rück-
gang beim Heizöl und eine Zunah-
me bei Erdgas und Biomasse zu be-
obachten.

 ¾ Trotz guter Fördermöglichkeiten und 
niedriger Zinsen war die Anzahl der 
Förderanträge für die einschlägigen 
KfW-Programme (unser Indikator für 
die Sanierungsquote) 2015 leider wie-
der leicht rückläufig.

 ¾ Die Anzahl der Kraftfahrzeuge im 
Landkreis nahm auch 2015 leicht zu 
(+0,3 %), E-Mobilität ist aber stark im 
Kommen (s. Kap. 5.7).

Noch ein weiter Weg zu 100 % erneuerbare Energien (Energiebericht 2017 Lkr. STA)

5.2
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war, ist nicht zur Umsetzung gelangt. 
Im Ausschreibungsverfahren ist die 
Erkenntnis gewonnen worden, dass 
eine solche Kampagne nur mit einem 
hohen Budgetaufwand zu verwirkli-
chen ist. Neuere Ergebnisse aus der 
Umweltpsychologie stellen außerdem 
die Wirksamkeit einer klassischen 
Werbe-Kampagne in Frage. 

Die Verwaltung hat daher statt einer um-
fassenden Kampagne kleinere, zielge-
richtete Maßnahmen geplant und teil-
weise bereits umgesetzt (s. Kapitel 
Umweltbildung).

Weitere Infos zum Klimapakt unter www.
landkreis-starnberg.de/klimapakt. 

jekt-Arbeit der Azubis mit Ergeb-
nis-Präsentation in der Personalver-
sammlung im Juni 2016. Seitdem wird 
das Thema „Energie- Ressourcen – 
Umwelt“ als Baustein der Schulung 
für neue Mitarbeiter/-innen hinzuge-
fügt. Indirekt war die Abschaffung 
der Einweg-Kaffeebecher in der Kan-
tine des Landratsamtes im Rahmen 
der Europäischen Woche der Abfall-
vermeidung auch ein Ergebnis des 
Azubi-Projektes. Mit einer Advents-
verlosung Nov./Dez. 2016 wurden die 
Mitarbeiter/-innen für's Mitmachen 
belohnt und weiter motiviert. Auch 
im amtsinternen Mitteilungsblatt sind 
zwei Berichte dazu platziert worden.

 ¾ Werbekampagne „E-Zweitwagen“  
(s. Kapitel 5.7 Mobilität)

 ¾ Die „Imagekampagne Klimaschutz“, 
die für den ganzen Landkreis geplant 

UMWELTBILDUNG

Förderprogramm Umweltbildung
Kinder und Jugendliche entwickeln 
schon früh Begeisterung für die Natur 
und die Umwelt. Sie wollen ihre Um- und 
Lebenswelt begreifen und lassen sich 
deshalb schon in jungen Jahren für den 
sorgsamen Umgang mit Energie, Wasser 
und anderen Ressourcen gewinnen. 

Um diese Fähigkeiten zu unterstützen 
und zu stärken, fördert der Landkreis 
Maßnahmen der Umweltbildung in Kin-
dertagesstätten, Schulen und Freizeit-
einrichtungen mit in der Regel bis zu 
50 Prozent. Die Förderung unterstützt 
Lehrkräfte, ErzieherInnen und Jugend-
leiter bei der Auswahl geeigneter Bil-
dungsangebote: Vom Energiespardorf 
über Kräuterwanderungen oder Projek-
ten zur Plastikvermeidung bis zum jähr-
lichen Kinder-Klima-Camp reicht die 
Palette des umwelt- und naturpädagogi-
schen Angebots im Landkreis. Jährlich 
steht ein Budget von 7.500 € für die För-
derung von Umweltbildungsmaßnahmen 
zur Verfügung. 

2016 haben mit 30 geförderten Maßnah-
men insgesamt 871 Kinder und Jugendli-
che profitiert. Im März 2017 ist ein neuer 
Flyer für die Umweltbildung fertig ge-
stellt worden, der die große Bandbrei-
te an Themen und Anbietern in der Re-
gion noch besser und ansprechender 
abbildet.

Nähere Infos, Bildungsanbieter und För-
derantrag sind zu finden unter www.
landkreis-starnberg.de/Umweltbildung.

Lehrer-Fortbildung zu aktuellen Umweltbildungs-Angeboten im Januar 2017

5.3
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Kreativwettbewerb "So wünsch ich mir 
die Zukunft"
Zeitgleich zum Versand des neuen Um-
weltbildungsflyers wurde dieser Wettbe-
werb gestartet. Kinder und Jugendliche 
können sich als Gruppe oder Einzelteil-
nehmer mit kreativen Beiträgen in ganz 
verschiedenen Formen beteiligen: als bil-
dende Werke, in Text, Bild, Video, Audio 
und anderes mehr. Dabei sollen die oft 
unbequemen Themen um Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz mit einem anderen 
Blickwinkel betrachtet und in einen po-
sitiven und kreativen Lernkontext einge-
bunden werden. Beiträge können bis 31. 
Juli 2017 eingereicht werden.

In Kooperation mit VHS, kirchlichen und 
anderen Organisationen ergeben sich 
immer wieder ungewöhnliche Allian-
zen. So gab es beispielsweise im April 
2017 eine Veranstaltung, bei der die "Ret-
tung der Welt" neben psychologischen 
Erkenntnissen aus anderen Blickwinkeln 
auf die Zukunft und ganz praktischen 
Übungen zum sogenannten Story-Telling 
betrachtet wurde. „Gute Projekte und 
Geschichten für die Zukunft“ lautete das 
Motto und es ist dem Erkenntnisgewinn 
aus der Imagekampagne zuzuschreiben, 
der besagt, dass erst die Vorstellung, wie 
wir und unsere Enkel heute und in Zu-
kunft leben wollen, die Menschen zum 
ernsthaften und nachhaltigen Umsteuern 
motiviert.

WEITERE INITIATIVEN, AKTIONEN 
UND ANGEBOTE

Kühlschrank-Tauschaktion
Alte Kühlschränke sind meist große 
Stromfresser. Deshalb startete das Land-
ratsamt zum Jahreswechsel 2017 erst-
mals eine sehr öffentlichkeitswirksa-
me Kühlschrank-Tauschaktion, bei der 
die ältesten noch in Betrieb befindlichen 
Kühlgeräte im Landkreis gesucht wur-
den. Insgesamt 148 Personen haben sich 
mit ihren „Oldtimern“ um die ausgelob-
ten Tauschprämien beworben. Die ältes-
ten Kühlgeräte stammten dabei aus den 
50er Jahren und wurden zwischenzeit-
lich durch moderne besonders energie-
effiziente A+++ Modelle ersetzt. 

Energiepreis Landkreis Starnberg 
Bereits seit 2009 wird der Energiepreis 
des Landkreises Starnberg jährlich aus-
gelobt. Von den 10 Bewerbern, die dies-
mal um den Energiepreis 2016 konkur-
rierten, konnte stv. Landrat Georg Scheitz 

wieder drei besonders vorbildliche und 
zukunftsorientierte Energiewende-Pro-
jekte aus dem Landkreis auszeichnen. 

Die Energiepreise 2016 gingen an Dr. 
Joachim Siebenwirth aus Martinshol-
zen (Gemeinde Berg) für den Bau eines 
Kleinwasserkraftwerks am Lüßbach (1. 
Preis), die Trane Roggenkamp GmbH in 
Krailling für ihr energiesparendes Ge-
bäudekonzept (2. Preis) sowie an die Ge-
meinde Gilching für den Neubau ihres 
Rathauses (3. Preis).

Der Energiepreis des Landkreises Starn-
berg wird auch 2017 wieder ausge-
schrieben. Alle Projekte oder Initiativen, 
die uns der angestrebten Energiewende 
näher bringen (egal ob privat, gewerblich 
oder kommunal), sind aufgerufen, sich 
bis 1. Oktober zu bewerben. Neu ist, dass 
eine Preisvergabe nur bei mindestens 
10 Bewerbungen erfolgt. Nähere Infos: 
www.lk-starnberg.de/energiepreis.   

Sanierungstreffs
Auch im letzten Jahr wurde die Aktion 
„Sanierungstreff“ mit mehreren Veran-
staltungen in Gauting, Pöcking, Seefeld 
und Starnberg fortgesetzt. Die Kampagne 
trägt zu einer stetigen Bewusstseinsbil-
dung für energieeffizientes Sanieren und 
vorausschauendes Planen im Landkreis 
bei. Auch die Heizungsbaubetriebe im 
Landkreis waren einmal eingeladen, um 
im Hinblick auf Fördermöglichkeiten rund 
um den Heizungstausch auf den neu-
esten Stand gebracht zu werden. Mehr 
unter www.sanierungstreff.de

Ausstellungen und Veranstaltungen
Steter Tropfen höhlt den Stein... Mit vie-
lerlei Vorträgen, Veranstaltungen, Pres-

Ältester Kühlschrank  
im Landkreis gesucht!

Es winken bis zu  
500 € Tauschprämie  

für Ihr altes Gerät

   +++   Aktion bis 31.01.2017

www.lk-starnberg.de/kühlschranktausch

Dann machen 
Sie mit und  
sichern sich 

bis zu  
500 € Tausch-

prämie
für ihr neues 

energieeffizien
tes Kühlgerät 
der Effizienz- 
klasse A+++ !

Haben Sie auch 
noch einen 

uralten energie
fressenden 

Kühlschrank zu 
Hause?

5.4



24

 ¾ Monatliche Energieberatung durch 
einen Energieexperten der Verbrau-
cherzentrale Bayern im Landratsamt 

 ¾ Projekt "Stromspar check", speziell für 
Haushalte mit geringem Einkommen 
(www.stromspar-check.de)

 ¾ Verleih von Energiemessgeräten bzw. 
"Energiesparpaketen"  durch Landrats-
amt, Energiewendeverein sowie viele 
Büchereien

 ¾ Aktuelle Energieberaterlisten und För-
derübersichten sowie vielerlei weite-
re Informationen und Broschüren sind 
kostenlos im Landratsamt erhältlich

 ¾ Das Energiewendezentrum in Herr-
sching ist  seit drei Jahren eine nie-
derschwellige Anlaufstelle für alle 
Fragen um die Erneuerbaren Ener-
gien, der Energieeffizienz und der 
Gebäudesanierung. Es wird vom 
Energeiwendeverein und der Energie-
genossenschaft Fünfseenland getra-
gen und vom Landratsamt mit Mietzu-
schuss unterstützt. 

Natürlich steht die Stabsstelle Klima-
schutz im Landratsamt auch darüber hi-
naus allen Bürger/-innen jederzeit für 
Auskünfte zu Energiefragen zur Verfü-
gung.

lung des kirchlichen Hilfswerkes MISE-
REOR "Glänzende Aussichten" nicht nur 
unter den Mitarbeitern einer guten Reso-
nanz, sondern auch einer großen Nach-
frage von Klassen der Fachoberschule 
und Berufschule Starnberg. 

Regelmäßige Informationen über aktuelle 
Energie-Veranstaltungen und Neuigkei-
ten im Landkreis bietet das Landratsamt 
in seinem Online-Veranstaltungskalen-
der unter www.landkreis-starnberg.de/
energiewende sowie über den Ener-
giewende-Newsletter, in dem inzwischen 
über 500 energieinteressierte Empfänger 
registriert sind.

Beratung und Information
Darüber hinaus gibt es natürlich noch 
eine ganze Reihe weiterer Beratungs-
angebote und Informationsmöglichkei-
ten für die Bürgerinnen und Bürger. Eini-
ge Beispiele:  

segesprächen und Ausstellungen ver-
sucht das Landratsamt begleitend, die 
Landkreisbürger regelmäßig über aktu-
elle Energie- und Klimaschutzthemen zu 
informieren. Dabei gibt es immer wieder 
eine Zusammenarbeit mit anderen Abtei-
lungen wie z. B. der Gartenfachberatung 
oder dem Bauamt. 

Mit dem Fachbereich Asyl und der Koor-
dinierungsstelle Bürgerschaftliches En-
gagement werden 2017 mehrere sog. 
Ressourcentage für Geflüchtete umge-
setzt, um diese ganz praktisch für den 
sparsamen Umgang mit Energie, Wasser, 
Abfall, und Wertstoffen zu sensibiliesie-
ren, aber auch fit zu machen für die eige-
ne Wohnungssuche. 

Solche ungewöhnlichen Zielgruppen, 
Mittel und neue Methoden sorgen man-
ches Mal für eine neue Aufmerksamkeit: 
So erfreute sich die Karikaturenausstel-

Schüler der Starnberger FOS beim Besuch der Karikaturen-Ausstellung im LRA
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5.5

VEREIN "ENERGIEWENDE 
LANDKREIS STARNBERG E.V." 

Der Verein Energiewende Landkreis 
Starnberg e.V. ist inzwischen eine feste 
Institution im Landkreis. Er wurde 2007 
gegründet, um die Aktivitäten des Land-
kreises und der Gemeinden für eine 
Energiewende zu unterstützen. Inzwi-
schen hat der Verein über 200 Mitglie-
der, darunter auch den Landkreis Starn-
berg und fast alle Landkreiskommunen 
sowie wichtige Verbände und Institutio-
nen, aber auch viele Privatpersonen. Ge-
werbliche Unternehmen, die die Ener-
giewende unterstützen wollen, können 
Fördermitglied werden. Zudem gibt es in 
einigen Landkreisgemeinde inzwischen 
eine Energiewende-Ortgruppe. 

Die Klimaschutzmanagerin gehört dem 
Vorstand des Vereins als beratendes 
Mitglied an. Aktivitäten und Veranstal-
tungen werden oft in Kooperation durch-
geführt und alle denkbaren Synergieef-
fekte ausgeschöpft. 

Die ehrenamtlichen  Akteure zu ermuti-
gen, zu unterstützen und mit Anerken-
nung zu versehen, ist dabei selbstver-
ständlich. Schließlich ist gerade das 
bürgerschaftliche Engagement eine 
große Stärke der deutschen Gesellschaft 
und ein Potential, das gut gepflegt und 
wertgeschätzt werden muss.

Mit großem ehrenamtlichem Engage-
ment versucht der Energiewendeverein 
im zehnten Jahr seines Bestehens, wei-
terhin die Gesellschaft von der Notwen-
digkeit einer Energiewende zu überzeu-
gen, zum Mitmachen zu bewegen und 
gleichzeitig konkrete Hilfestellung zu 

geben. Hierzu zählen regelmäßige Vor-
trags- und Informationsveranstaltungen, 
Exkursionen, Infostände bei Messen und 
Aktionstagen sowie eine kontinuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Wichtig ist auch, auf möglichst vielen 
politischen und sonstigen Ebenen für die 
Energiewende Partei zu ergreifen. 

Damit der Verein seine Arbeit immer wie-
der an die Bedürfnisse der Zielgruppen  
und die Gegebenheiten der Zeit anpasst, 
führt er einmal jährlich eine erweiterte 
Vorstandsklausur durch. Im Oktober 2016 
hat diese im Zentrum der Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit in 
Feldafing stattgefunden. Der Debatte und 
dem Austausch über die Ausrichtung der 
Vereinsaktivitäten wurde viel Platz ein-
geräumt. Der Verein möchte dem Kli-
maschutz ein größeres Gewicht in der 
Gesellschaft verschaffen. Das Fazit der 
Klausur ist gleichzeitig Arbeitsauftrag: 
Das Ziel der Klimakonferenz von Paris 
ist riesig. Die Akteure vom Verein dürfen 
sich nicht einschüchtern lassen oder an 
der Größe der Aufgabe verzagen, son-
dern mit kleinen Schritten in die richtige 
Richtung weiter gehen. 

Weitere Infos zum Energiewendeverein 
unter www.energiewende-sta.de. 

ENERGIE-GENOSSENSCHAFT 
FÜNFSEENLAND E.G. 

Ein wichtiger "Player" bei der Energie-
wende im Landkreis Starnberg ist die 
Energie-Genossenschaft Fünfseenland 
eG (EGF) mit ihren jetzt schon über 400 
Mitgliedern. Seit ihrer Gründung 2011 
setzt sie sich mit großem Engagement für 
den Ausbau erneuerbarer Energien und 
effizienter Techniken im Landkreis ein. 
Sie ist dabei kompetenter Ansprechpart-
ner für Bürger/-innen, Unternehmen und 
Kommunen, die aufgerufen sind, Know-
How und Angebote der EGF zu nutzen 
und sich gemeinsam an konkrete Ener-
giewendeprojekte zu wagen.

"Aushängeschild" ist das Energiewen-
de-Zentrum Fünfseenland, das mit Un-
terstützung des Landratsamtes sowie 
des Energiewendevereins 2014 in Herr-
sching eröffnet wurde. Hier werden 
den Bürger/-innen des Landkreises täg-
lich umfassende Beratungsmöglichkei-

5.6
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ten geboten, u.a. zu PV-Anlagen, Ener-
gieeinsparung (LED-Lampen), Ökostrom 
(Fünfseenlandstrom), Ökogas, Nahwär-
menetzen und e-Mobilität. Auch die Kli-
maschutzmanagerin des Landkreises 
bietet hier regelmäßige Sprechstunden.

Bei konkreten Projekten übernimmt die 
Energiegenossenschaft auf Wunsch 
auch Planung, Finanzierung und Betrieb 
der Anlagen und bindet professionelle 
Dienstleister aus der Region mit ein.

Das größte und derzeit wichtigste Vor-
haben der EGF ist die Übernahme der 
kompletten Energieversorgung des 
Schulzentrums in Gilching. Neben der 
energieeffizienten Optimierungen von 
Licht und Lüftung wurde eine Photovol-
taikanlage neu errichtet und ein Block-
heizkraftwerk ist am Entstehen. Die EGF 
finanziert das komplette Vorhaben, ver-
pachtet die Einrichtungen an die Schul-

träger und bleibt über 15 Jahre für den 
Betrieb zuständig.

Um das Thema Energiewende weiter vo-
ranzubringen wirbt die EGF aktuell für 
Balkonkraftwerke, mit denen auch Mie-
ter ihren eigenen Sonnenstrom erzeugen 
können. Das Prinzip ist simpel: Modul 
montieren, mit dem Wechselrichter ver-
binden, Stecker in die Steckdose stecken 
und den fließenden Sonnenstrom in der 
eigenen Wohnung direkt verbrauchen.  

Darüber hinaus engagiert sich die Ener-
giegenossenschaft zusammen mit dem 
Energiewendeverein auch in der Flücht-
lingsthematik und versucht, gemeinsam 
mit engagierten Asylbewerbern die Ener-
gieverbräuche in den Flüchtlingsunter-
künften zu erfassen und zu vermindern. 

Nähere Infos unter www.eg-5-seen.de.

WIRTSCHAFT & UMWELT

Industrie und Gewerbe sind für einen 
wesentlichen Anteil des Energiever-
brauchs im Landkreis verantwortlich. Es 
wird daher versucht,  diese auf verschie-
denen Wegen und mit unterschiedlichen 
Angeboten über Möglichkeiten und Neu-
igkeiten zum Thema Klimaschutz zu in-
formieren und möglichst auch zur Unter-
stützung des landkreisweiten Klimapakts 
(s. 5.2) zu motivieren.  

ÖKOPROFIT
Das Umweltberatungsprogramm ÖKO-
PROFIT gibt es im Landkreis Starnberg 
bereits seit 2005. 22 Unternehmen haben 
seither teilgenommen und im Rahmen 
dieses Netzwerks viele umweltentlasten-
de Maßnahmen umgesetzt und beträcht-
liche Einsparungen an Energie, Wasser, 
Abfall etc. erzielt. Auch im letzten Jahr 
konnte Landrat Karl Roth wieder sieben 
Unternehmen als ÖKOPROFIT-Klub-Be-
triebe auszeichnen. 

Eine Variante hierzu ist ÖKOPROFIT Ener-
gie: Ziel dieses Projekts ist v.a. die Stei-
gerung der Energieeffizienz bei den teil-
nehmenden Unternehmen und damit eine 
Reduzierung des Energieverbrauchs, der 
CO2-Emissionen und der Energiekosten. 
Nachdem 2016 die erste Runde erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte, soll 
in Kürze eine neue Einsteigerrunde von 
ÖKOPROFIT-Energie starten. Interessier-
te Betriebe sollten sich also baldmög-
lichst melden. Weitere Infos zum ÖKO-
PROFIT-Projekt unter www.lk-starnberg.
de/ökoprofit.

Ausgezeichnete ÖKOPROFIT Klub-Betriebe 2016 aus den Landkreisen  
STA, WM und TÖL

5.7
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UMWELTBEWUSSTE MOBILITÄT

Die Auswirkungen unserer Mobilität 
werden oft unterschätzt. Denn wie der 
aktuelle Energiebericht des Landkreises 
zeigt, ist der Verkehr für etwa ein Drit-
tel unseres gesamten Energieverbrauchs 
sowie unserer CO2-Emissionen verant-
wortlich. Dennoch ist das Verkehrs-
aufkommen in den letzten Jahren ste-
tig gestiegen - mit etwa 750 Kfz pro 1000 
Einwohner liegt der Landkreis derzeit 
weit über dem Bundesdurchschnitt.

Angesichts der negativen Auswirkun-
gen für Mensch und Umwelt wird daher 
auf verschiedenen Ebenen versucht, die 
Bürger/-innen zum Umstieg auf umwelt-
bewusste Alternativen zu bewegen.

Verkehrsmanagement 
Der Landkreis Starnberg ist einer der 
ersten Landkreise mit einer eigenen 
Stabsstelle Verkehrsmanagement. Bei 
Verkehrsmanagerin Susanne Müns-
ter laufen die Fäden für die Weiterent-
wicklung des ÖPNV, aber auch des Rad-, 
Straßen- und sonstigen Individualver-
kehrs zusammen. Neben der Koordina-
tion und Vernetzung aller verkehrsrele-
vanten Planungen im Landkreis gehört 
auch die Beratung und Unterstützung der 
Landkreisgemeinden zu ihren Aufgaben. 
Dieses Angebot wird gut angenommen 
und genießt eine hohe Akzeptanz. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die För-
derung der Elektromobilität. Hier ist das 
Verkehrsmanagement insbesondere ko-
ordinierend und informierend tätig, soll 
aber auch Impulsgeber für notwendi-
ge Weiterentwicklungsmaßnahmen im 
Schulterschluss mit den Gemeinden sein.

ÖPNV
Ein wichtiges Anliegen ist, die Attrak-
tivität des öffentlichen Personennah-
verkehrs stetig zu verbessern. Deshalb 
hat der Kreistag 2012 eine weitreichen-
de Neukonzeption der Regionalbuslinien 
im Landkreis beschlossen. Wesentliche 
Eckpunkte sind dabei die einheitliche 
Taktung jeder Regionalbuslinie, die An-
bindung der Gewerbegebiete, die Versor-
gung aller Gemeinden (auch Gemeinde-
teile) mit einem ÖPNV-Angebot sowie die 
Integration des Schülerverkehrs.

Die Umsetzung startete zum Fahrplan-
wechsel im Dezember 2013 mit bereits 
fünf neuen Linien. Im Dezember 2017 
wird nun zum Abschluss das sogenannte 
„Westbündel“ in Betrieb gehen, mit dem 
sich das Busangebot nochmals um wei-
tere 35 % bzw. 1,24 Mio. Nutzwagenkilo-
meter gegenüber dem vergangenen Jahr 
erhöht.  

Die darin neukonzipierten fünf Regi-
onalbuslinien werden das ÖPNV-An-
gebot in den Gemeinden Andechs, In-
ning, Herrsching, Seefeld und Wörthsee 
durch erweiterte Fahrzeiten und Taktver-
dichtungen sowie verbesserte Umsteige-
möglichkeiten erheblich attraktiver ma-
chen. Ebenso erweitern die Linien dieses 
Bündels das bereits vorhandene Ange-
bot in Weßling und Starnberg. 

Insgesamt wurde das ÖPNV-Angebot im 
Landkreis damit seit 2012 von ca. 1,9 Mio. 
auf 4,83 Mio Nutzwagenkilometer gestei-
gert. Dies entspricht einer Steigerung 
von etwa 150 %.

Einige Beispiele für den Fahrplanwech-
sel im Dezember 2017:

 ¾ Neu eingeführt wird die gemeinsam 
mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck 
konzipierte Regionalbuslinie 820. Sie 
wird im Halbstundentakt zwischen 
den S-Bahnhalten „Seefeld-Hechen-
dorf“ auf der S8-Linie und „Buchen-
au“ auf der S4-Linie verkehren und 
bindet damit u.a. die Gemeinde Inning 
sowie den Interkommunalen Gewer-
bepark „Inning/Wörthsee“ an beide S-
Bahn-Linien an. 

 ¾ Mit neuem Liniennamen und erweite-
ter vertakteter Bedienung geht die Re-
gionalbuslinie 921.Mein Landkreisbus 
an den Start. Sie ersetzt die Linien 952 
und 957 bei gleichbleibendem Linien-
weg zwischen Herrsching (S) – Inning 
– Weßling (S). 

 ¾ Für die Bürgerinnen und Bürger aus 
Wörthsee bieten die neuen blau-grü-
nen Busse der Linie 923 zukünftig so-
wohl eine stündliche Anbindung an 
den S-Bahn-Halt Steinebach als auch 
an den Gewerbepark Inning/Wörth-
see. Auch die Anbindung von Meiling 
sowie der Unternehmen TQ-Systems 
und 3M wird damit verbessert.

 ¾ Auch in der Gemeinde Seefeld wird 
das ÖPNV-Angebot u.a. mit nun fast 
durchgehendem 20 Minuten-Takt der 
Linie 924 wesentlich verbessert. 

 ¾ Ganz neue ÖPNV-Verbindungen 
schafft die Linie 928, die von Andechs 
über Hechendorf (S) nach Steinebach 
(S) geführt wird. Auch die Ortschaften 
Frieding, Drößling und Wörthsee pro-
fitieren von diesem zusätzlichen ÖP-
NV-Angebot. 

5.8
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 ¾ Die bewährte Regionalbuslinie 950 
zwischen Herrsching und Starnberg 
wird auf einen Stundentakt ausgewei-
tet. Damit bestehen zukünftig doppelt 
so viele Fahrmöglichkeiten als bisher.

Natürlich wird das MVV-Regionalbusan-
gebot auch weiterhin im Zusammenwir-
ken mit den Gemeinden laufend über-
prüft und den Bedürfnissen angepasst. 

Jährlich zum Fahrplanwechsel im De-
zember erscheinen das Landkreis-
Fahrplanheft und die „hosentaschen-
gerechten“ Mini-Fahrpläne für jede 
Regionalbuslinie. Auch die Broschüren 
zu den Schülerverkehren im Landkreis 
wurden vor Kurzem um das Ostufer des 
Starnberger Sees erweitert. Weitere In-
fobroschüren sind geplant. 

Aktuelle Infos zum ÖPNV im Landkreis 
gibt es unter www.lk-starnberg.de/öpnv.

Radverkehr
Eine noch gesündere Alternative ist der 
Umstieg auf das Fahrrad. Dabei erleben 
die E-Räder mittlerweile einen richtigen 
Boom. Sie machen nicht nur vielen älte-
ren Menschen wieder Lust aufs Radfah-
ren, sondern sind auch bei der jüngeren 
Generation als Lifestyle-Objekt angekom-
men. Auch in unserem Landkreis ist das 
Radfahren sehr beliebt und wird durch 
die Kreisgremien tatkräftig gefördert.

So hat der Kreistag 2013 beschlossen, 
dass der Radverkehrsanteil am Modal 
Split im Landkreis von 16 % (2008) bis 
2020 auf 21 % gesteigert werden soll. Um 
dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wur-
den bereits einige Maßnahmen für Rad-
fahrer auf den Weg gebracht, weitere 

sind geplant. Einige Beispiele: 

Der Stelle der Radwegebeauftragten 
wurde auf eine Vollzeitstelle angehoben. 
Mit Monika Schwarzhuber steht allen 
RadlerInnen, aber auch unseren Gemein-
den eine kompetente Ansprechpartnerin 
rund um´s Radfahren zur Verfügung. Die 
stetige Verbesserung und der Ausbau 
des Radwegenetzes im Landkreis gehört 
zu Ihren Hauptaufgaben.

Damit sich immer mehr Menschen ent-
scheiden, ihre Alltagswege regelmä-
ßig auch mit dem Fahrrad zurückzule-
gen, hat der Landkreis ein Fachbüro mit 
der Erstellung eines Alltagsradrouten-
konzeptes beauftragt, das gemeinsam 
mit den Landkreiskommunen ein kreis-
weites Alltagsradwegenetz erstellt und 
Handlungsempfehlungen zur Beseitigung 
bestehender Defizite erarbeitet hat. Das 
Konzept wurde im Sommer 2016 vorge-

stellt, die darin enthaltenen Maßnahmen 
sollen in den nächsten Jahren sukzes-
sive umgesetzt werden. Bereits in die-
sem Jahr werden die festgestellten Ge-
fahrenstellen bzw. Sofortmaßnahmen im 
Bereich der Kreisstraßen beseitigt. Wei-
tere Maßnahmen für die nächsten Jahre 
wurden durch die Kreisgremien ebenfalls 
zur Umsetzung freigegeben. Ziel ist es, 
mit schnellen und direkten Verbindungen 
zwischen Gemeinden das Radfahren im 
Alltag attraktiver zu gestalten.

Aber auch im Bereich der Freizeitver-
bindungen wurden vom Landkreis in Zu-
sammenarbeit mit dem Tourismusver-
band neue Radwanderwege entworfen. 
Die erste neue Freizeitroute führt rund 
um den Starnberger See und wurde mit 
einem neugestalteten Logo in die Weg-
weisung aufgenommen. 

 

STAdtradeln-Abschlussfeier 2016 - Inning hatte radlaktivstes Kommunalparlament
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Elektromobilität
Die Elektromobilität im Landkreis nach-
haltig zu fördern steht im Zentrum der  
E-STArt-Initiative unter der Federführung 
von Verkehrsmanagerin Susanne Müns-
ter. Darin engagieren sich Vertreter von 
Unternehmen, Kommunen und verschie-
dener Institutionen, die sich mit dem 
Thema Elektromobilität beschäftigen.

Bereits zum dritten Mal wurde im Mai 
2017 der Elektromobilitätstag - dies-
mal in Gilching - erfolgreich durchge-
führt. Unter dem Motto „Elektrisch mobil 
- informieren - testen - erleben“ gab es 
nicht nur vielfältige Information. Insge-
samt sieben namhafte Automobilherstel-
ler zeigten die PKW-Vielfalt der Elektro-
mobilität und boten Probefahrten an. Die 
ganze Palette der elektrisch unterstütz-

an der bundesweiten Aktion Stadtradeln, 
die diesmal ganz im Zeichen der Erfin-
dung des Fahrrads vor genau 200 Jah-
ren steht. 

Ziel der Aktion ist natürlich, möglichst 
viele Landkreisbürger/-innen zum (zumin-
dest gelegentlichen) Umstieg aufs Fahr-
rad zu motivieren, aber auch den Radver-
kehr auf politischer Ebene "salonfähig" zu 
machen auch. Deshalb lobte der Land-
kreis auch in diesem Jahr ein Preisgeld 
in Höhe von 2.000 € für die Gemeinde mit 
dem aktivsten Kommunalparlament aus. 
Inning, die Siegergemeinde 2016, in der 
sich der Gemeinderat geschlossen am 
STAdtradeln beteiligte, investierte das 
Preisgeld übrigens wieder sinnvoll in 
eine neue Ladestation für E-Bikes.

Nähere Infos zum STAdtradeln sowie die 
Ergebnisse 2017 gibt´s unter www.stadt-
radeln-sta.de. 

Die beliebte Radlkarte zum Kreisrad-
wanderweg steht in der 3. Auflage mit 
erweitertem Radwegenetz, neuen Tou-
renvorschlägen und weiteren Infos für 
die RadlerInnen (z.B. Servicestationen, 
Fahrradverleihstationen, Lademöglichkei-
ten) kostenlos zur Verfügung.

Auch die Verknüpfung des Radverkehrs 
und des ÖPNV ist ein zentrales Anlie-
gen. So wurden inzwischen v.a. an eini-
gen Gewerbegebieten im Landkreis (z.B. 
KIM Krailling,  DLR, ASTO-Park) Fahrrad-
Verleihstationen eingerichtet, um den 
MitarbeiterInnen die tägliche Fahrt zum 
nächstgelegenen S-Bahnhof mit dem 
Fahrrad zu ermöglichen und den An-
reiz für Pendler zu erhöhen, das Privat-
fahrzeug stehen zu lassen. Die Auswei-
tung eines Fahrradverleihsystems auf 
den ganzen Landkreis soll weiter fortge-
setzt werden.

Ein weiteres Angebot der Verbindung 
Radverkehr und ÖPNV bietet der "958.
Mein Landkreisbus". Erstmalig wurde 
im vergangenen Jahr eine MVV-Regio-
nalbuslinie mit einem Fahrradanhänger 
ausgestattet. Radwanderfreunde hatten 
von März bis Oktober die Möglichkeit, ihr 
Fahrrad auf einem Busanhänger zu ver-
stauen und die Strecke zwischen Kloster 
Andechs und Tutzing bequem im Bus zu-
rückzulegen. Dieses probeweise einge-
führte Angebot wurde gut angenommen 
und wird in diesem Jahr anstelle des An-
hängers mit drei neuen Fahrradständern, 
die direkt am Heck des Busses ange-
bracht sind, ab Pfingsten fortgesetzt.

Unter dem Motto "Mit neuem Schwung" 
beteiligte sich der Landkreis Starnberg 
und seine Kommunen auch heuer wieder Kaminkehrer mit seinem täglichen Dienstfahrzeug, einem E-Lastenfahrrad
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Derzeit gibt es mit rund 20 öffentlichen 
Ladesäulen bereits eine Vielzahl von La-
demöglichkeiten im Landkreis. Ungeach-
tet dessen beschäftigt sich E-STArt mit 
der Planung und dem Rollout eines land-
kreisweiten Ladeinfrastrukturnetzes. Die 
Planungen sind weiter fortgeschritten. 
Aktuell finden Gespräche mit der Ge-
sellschaft für Wirtschafts- und Touris-
musentwicklung im Landkreis Starnberg 
und der Energiegenossenschaft Fünfsee-
land statt, um die Möglichkeiten zur Um-
setzung der landkreisweiten Ladeinfra-
struktur abzustimmen.

Dass die E-Mobilität im Landkreis Starn-
berg weiter zunimmt, zeigt auch die Ent-
wicklung der Zulassungszahlen von Elek-
trofahrzeugen in unten stehender Grafik. 
Auch im Landratsamt sind inzwischen 
ein E-Auto sowie drei Hybrid-Fahrzeuge 
im Einsatz (s. Kap. 4.2.1).

KREISEIGENE LIEGENSCHAFTEN

Neben dem Gebäude des Landratsamtes 
besitzt der Landkreis noch weitere Lie-
genschaften, für deren Unterhalt und Sa-
nierung er zuständig ist. Auch hier wer-
den gemäß Beschluss des Kreistages 
vom Juli 2009 möglichst über das gesetz-
liche Mindestmaß hinausgehende Ener-
giestandards angestrebt. 

Gelungene Beispiele hierfür sind etwa 
die in den letzten Jahren durchgeführ-
ten energetischen Sanierungen des Be-
ruflichen Zentrums Starnberg sowie der 
Fünfseenschule in Söcking. Neben einer 
wesentlichen Verbesserung des Ener-
gieverbrauchs (Dämmmaßnahmen, Be-
leuchtungssanierung u.a.) werden diese 
Liegenschaften nun auch überwiegend 
mit erneuerbaren Energien (Biomasse-
heizung, Photovoltaik) versorgt. 

Auch bei weiteren Liegenschaften gibt 
es immer wieder Handlungsbedarf: So 
ist im Jugendbergheim Unterammergau 
(Max-Irlinger-Hütte) für 2018/2019 die Sa-
nierung des Daches nötig, das natür-
lich gleichzeitig entsprechend wärme-
gedämmt wird. Ob weitere energetische 
Verbesserungsmaßnahmen sinnvoll sind, 
ist noch zu klären. 

Darüber hinaus ist das Team des Kreis-
eigenen Hochbaus mit den aktuellen Sa-
nierungsmaßnahmen des Landratsamtes 
(s. Kap. 4.5)  mehr als ausgelastet. Sa-
nierungen weiterer Liegenschaften sind 
daher derzeit nicht geplant. 

Allerdings ist in absehbarer Zeit der Neu-
bau weiterer Gebäude geplant, für die 
der Landkreis die Trägerschaft überneh-

ten Fahrräder, Dreiräder und Lastenrä-
der waren an diesem Tag ebenfalls stark 
nachgefragt. Und dass die E-Bike´s auch 
alltagstauglich sind, zeigte den Besu-
chern eindrucksvoll ein Gilchinger Kamin-
kehrer, der seine Tätigkeit ausschließlich 
mit einem E-Lastenfahrrad durchführt. 

Zum Thema „Reichweite“ werden trotz 
steigender Werte immer noch die meis-
ten Fragen beim möglichen Kauf eines 
Elektrofahrzeuges gestellt. Umso wichti-
ger ist das Engagement von Privaten und 
unseren Kommunen, Ladesäulen aufzu-
bauen. In diesem Jahr führt die informa-
tive E-STArt-Ladesäulentour am 22. Juli 
wieder zu weiteren Ladesäulenstandor-
ten im Landkreis, die dann in die digita-
le Landkreiskarte mit Detailinformationen 
zu jeder Ladesäule aufgenommen wer-
den. Alle Informationen hierzu stehen auf 
www.e-start.bayern zur Verfügung.

5.9

Verbreitung von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen im Landkreis Starnberg

1© Landratsamt Starnberg                                                                         E-STArt Initiative                                                                          Stand: 01.01.2017

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Elektrofahrzeuge 45 65 102 157 224
Elektrofahrzeug mit kombiniertem Betrieb 129 168 188 235 288
Elektrofahrzeuge mit Plugin Hybrid 0 3 24 45 80
Summe 174 236 314 437 592

45
65

102

157

224

129
168

188

235

288

0 3
24

45
80

174
236

314

437

592

0

100

200

300

400

500

600

700

Elektrofahrzeuge im Landkreis Starnberg (Entwicklung der Zulassungszahlen)



31

SONSTIGES

Umweltrelevante Verwaltungs- und 
Planungsentscheidungen
Auch die Verwaltungs- und Planungsent-
scheidungen, die im Landratsamt täglich 
zu treffen sind, können erhebliche um-
weltrelevante Auswirkungen haben. Dies 
gilt insbesondere für folgende Bereiche:

 ¾ Umweltschutz: z. B. Erteilung und 
Kontrolle von Genehmigungen, Aufla-
gen, Grenzwerten und Verstößen bei 
Boden-, Immissions- und Gewässer-
schutz, Natur- und Landschaftsschutz 
sowie Abfallrecht, Umsetzung von 
Projekten sowie Öffentlichkeitsarbeit 
zu umweltrelevanten Themen

 ¾ Baurecht und Bauleitplanung: z. B. 
Einfluss auf Energie-, Rohstoff- und 
Flächenverbrauch, Natur- und Um-
weltschutz; entsprechende Beratung 

men wird, so etwa das geplante Gym-
nasium in Herrsching: Hier soll im Rah-
men eines Forschungsprojekts der Dt. 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein inno-
vatives Schulgebäude in Holzbauweise 
mit durch Low-Tech-Einsatz minimiertem 
Enegieverbrauch, regionalen Baustoffen 
und optimierter Recyclingfähigkeit ent-
stehen. Wir dürfen gespannt sein.

Selbstverständlich wird auch beim Neu-
bau anderer Liegenschaften auf einen 
möglichst vorbildlichen Energiestandard 
und andere ökologische Aspekte geach-
tet.   

Die Energiedaten aller kreiseigenen Lie-
genschaften werden zentral in einer ent-
sprechenden Software erfasst und aus-
gewertet. Sie sollen zukünftig auch in 
einem jährlichen Energiebericht zusam-
mengestellt werden.  

im Vorfeld wird angeboten

 ¾ Brandschutz: Einbindung des Land-
ratsamtes grundsätzlich nur noch bei 
Sonderbauten, größeren Garagen etc.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
für das Verwaltungshandeln gilt es, mög-
liche Gestaltungsspielräume zu nutzen. 
Hierzu ist entsprechendes Umweltbe-
wusstsein bei allen Mitarbeiter/-innen 
nötig. 

Aber auch die politischen Gremien des 
Landkreises haben bei ihren Entschei-
dungen stets die entsprechenden um-
weltrelevanten Auswirkungen zu berück-
sichtigen.

Freiwillige Initiativen
Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus 
werden vom Landratsamt auch freiwilli-
ge Maßnahmen durchgeführt, die eben-
falls zu Klimaschutz und Umweltentlas-
tung beitragen sollen. Einige aktuelle 
Beispiele:

 ¾ Der Landkreis Starnberg macht 
sich auf den Weg, Fair-Trade-Regi-
on zu werden. Die Gemeinden Herr-
sching und Gauting sind schon länger 
als Fair-Trade-Gemeinden zertifiziert, 
Feldafing und Starnberg haben sich 
erst vor kurzem dazu entschlossen 
und weitere Gemeinden haben Inte-
resse signalisiert. Als erster Auftakt 
dazu ist eine Informationsveranstal-
tung im Juli 2017 geplant. Über die 
weiteren Schritte uwerden dann die 
Kreisgremien zu entscheiden haben.  
 
Fairtrade-Town oder -Region zu wer-
den bedeutet, ein konkretes Zeichen 

5.10

Beliebtes Ziel für Jugendfreizeiten: Max-Irlinger-Hütte in Unterammergau
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Landkreises Starnberg auf großes In-
teresse. Er wurde im Laufe des Jah-
res auch persönlich in einigen Land-
kreiskommunen vorgestellt, um über 
die Möglichkeiten für energieoptimier-
te Planungsvorgaben auf Gemeinde-
ebene aufzuklären. Weitere Anfragen 
hierzu sind natürlich erwünscht.

 ¾ Ein weiteres Beispiel ist der regel-
mäßige Ankauf ökologisch wertvol-
ler Flächen (2016 etwa 10 ha) sowie 
die Durchführung von Vertragsnatur-
schutz- und Landschaftspflege-Pro-
jekten, durch die das Landratsamt ver-
sucht, einen Beitrag zum Erhalt der 
Artenvielfalt im Landkreis zu leisten.

 ¾ Auch Umweltinformationen werden 
zunehmend über das Internet recher-
chiert. Das Landratsamt Starnberg 
baut deshalb sein Online-Angebot für 
die Landkreis bürger/-innen auch in 

für eine gerechtere Welt zu setzen. 
Denn amit erhalten Produzenten in 
Lateinamerika, Afrika und Asien ge-
rechtere Preise für ihre Produkte und 
können damit mit ihren Familien ein 
menschenwürdiges Leben führen. 
Weitere Informationen unter www.
fairtrade-towns.de.   

 ¾ Fortgeschrieben und aktuellen Ent-
wicklungen angepasst wurde zwi-
schenzeitlich der Leitfaden „Energie-
effizienz in der Bauleitplanung“, der 
vom Bauamt des Landratsamtes ge-
meinsam mit dem Energiewendever-
ein erarbeitet wurde. In der aktuellen 
Fassung vom Mai 2015 sind nun unter 
anderem konkrete Beispiele und Hin-
weise für mögliche Festsetzungen in 
Bebauungsplänen sowie Aspekte der 
Grünordnung enthalten. Der Leitfa-
den stößt sowohl bei den Landkreis-
kommunen als auch außerhalb des 

diesem Bereich kontinuierlich aus und 
stellt eine breite Palette umweltrele-
vanter Informationen zur Verfügung. 
Nähere Infos hierzu unter www.lk-
starnberg.de. 

Erstpflege einer neu erworbenen landkreiseigenen Fläche im Frühjahr 2017
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Das Umweltprogramm umfasst sowohl 
konkrete stoffliche Umweltziele (z. B. Re-
duktion des Energieverbrauchs) als auch 
managementbezogene Ziele (z. B. Schu-
lungen im Bereich Notfallsicherheit). Sie 
sind möglichst quantifiziert und mit ver-
bindlichen Terminvorgaben sowie Ver-
antwortlichkeiten zur Umsetzung verse-
hen.

Oberstes Ziel ist ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess. Ein Teil der aufge-
führten Maßnahmen wurde daher bereits 
im letzen Umweltprogramm begonnen 
und wird nun auch in den nächsten Jah-
ren fortgeführt. Und natürlich sind auch 
im letzten Jahr wieder neue Projekte und 
Maßnahmen hinzugekommen, die eben-
falls ins aktuelle Umweltprogramm mit 
aufgenommen wurden. Auf die Darstel-
lung bereits langjährig durchgeführter 
Maßnahmen wurde dagegen weitgehend 
verzichtet. 

Einige der genannten Maßnahmen be-
dürfen z. B. auf Grund notwendiger fi-
nanzieller Mittel der Zustimmung der 
Kreisgremien, sie sind insoweit unter 
Vorbehalt zu sehen.

Umweltprogramm 
2017 – 20196

Wesentlicher Bestandteil unseres Umweltmanagementsystems ist das Umweltpro-
gramm, also die Benennung konkreter Ziele und die hierfür notwendigen Maßnah-
men und Verantwortlichkeiten. Das Umweltprogramm wird jeweils für einen Zeit-
raum von 3 Jahren vereinbart und dessen Umsetzung regelmäßig überprüft. 
 
Auch für die Jahre 2017 bis 2019  hat das Landratsamt Starnberg wieder ein neues 
Umweltprogramm zusammengestellt, um so möglichst kontinuierlich an der weite-
ren Verbesserung seines Umweltstandards zu arbeiten. Im Folgenden ein Überblick 
über den aktuellen Sachstand.
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Umweltbewusstsein
Steigerung bzw. Festigung 
von Umweltwissen,  
-bewusstsein und -motivation 
der Mitarbeiter/-innen

Umweltinfos an neue Mitarbeiter/-innen regelmäßig Z11, 4.1

Aufruf an Mitarbeiter/-innen zu ökologischen 
Verbesserungsvorschlägen (z.B. über STANet)

2017 ff Z11, 4.1

AZUBI-Projekte zu umweltrelevanten Themen 2017 ff Z11, 4.1

Beschaffungswesen
Beschaffung möglichst 
umweltfreundlicher Produkte

Prüfung/Erarbeitung verwaltungsinterner Beschaffungshinweise 
zur Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaschutzaspekten 

2018 Z11, Z12, 4.1

Organisation einer Fortbildung zur umweltfreundlichen 
Beschaffung (evtl. auch für Kommunen)

2018 ff Z12, 4.1

Abfall
Abfallvermeidung Prüfung der Einrichtung zentraler Trinkwasserspender für 

Mitarbeiter/-innen zur Vermeidung von Plastikflaschen
2018 Z11, Z12, 4.1

Konstandhaltung des Papier-
ver brauchs bis Ende 2019 
(Bezug: Verbrauch 2014-2016)

Einführung E-Akte (papierlose Aktenführung) 2018 ff Z11

Konstanthaltung der Restmüll-
menge bis Ende 2019 (Bezug: 
Mengen 2014-2016)

Optimierung der Wertstofftrennung durch regelmäßige 
Information von Mitarbeiter/-innen und Reinigungspersonal

2014 ff Z12, 4.1

Energie
Energieeffiziente 
Neubauvorhaben

Anbau des Landratsamtes mit hohem energetischem Standard 2017 ff Z12
Neubau Gymnasium Herrsching als energieeffizientes 
Modellprojekt (DBU-Modellprojekt) angestrebt

2017 ff Z12

Reduktion des Energie-
verbrauchs um 5 % bis Ende 
2019 (Bezug: Verbrauch 2014-
2016)

Anstreben energiesparender Baustandards bei Neubauten / 
Sanierungen landkreiseigener Gebäude

laufend Z12

Dämmung des LRA-Daches im Zuge der notwendigen 
Dachsanierung

2017 ff Z12

Erneuerung der Klima- und Kältetechnik im Landratsamt 2017 ff Z12
Optimierung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) für 
Heizung und Klimatisierung

2018 Z12

Verstärkte Nutzung erneuer-
barer Energien

Neues Kühlkonzept über Grundwasserwärmepumpe auch für LRA-
Bestandsgebäude

2019 ff Z12

Verkehr
Verringerung des 
Verkehrsaufkommens

Schaffung von zusätzlichen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am 
LRA prüfen

2018 ff Z11, Z12, 4.1

Dienstfahrrad-Konzept "JobRad" (steuersparendes Gehalts-
umwandlungsmodell für Anschaffung von Fahrrad) prüfen und ggf. 
einführen (www.jobrad.org) 

2017 ff Z 11, 4.1

Bereich/Ziele Maßnahmen Termin Umsetzung
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Förderung der 
Elektromobilität

Sukzessive Umstellung des LRA-Fuhrparks auf E- oder Hybrid-
fahrzeuge sowie Schaffung entsprechender Lademöglichkeiten in 
der Tiefgarage

2017 ff Z11, Z12

Förderung der 
Elektromobilität

Prüfung der Bereitstellung von (evtl. kostenlosen) Tiefgaragen-
Stellplätzen incl. Lademöglichkeit für Mitarbeiter/-innen mit E-Auto

2017 ff Z11, Z12

Prüfung und ggf. Einrichtung einer öffentlichen Schnellladestation 
bzw. kostenloser Parkplätze für E-Autos vor dem Landratsamt

2017 ff LR, Z12,  
30, 3.1

Sonstiges Hinweis auf EMAS-Zertifizierung künftig bei allen Veröffent-
lichungen des Landratsamtes, soweit möglich und passend 

2017 ff 1.1, 4.1 u.a.

Klimaneutraler Druck zukünftig möglichst bei allen Drucksachen 
des Landratsamtes

2017 ff 1.1, 4.1 u.a.

Indirekte Auswirkungen
Förderung von erneuerbaren 
Energien und Energie sparen 
im Landkreis Starnberg

Ausbau des Klimapakts im Landkreis Starnberg 
(Selbstverpflichtung zur Umsetzung von jährlich drei klimaschüt-
zenden Maßnahmen) 

2017 ff 4.1

Solarkampagne im Landkreis gemeinsam mit den 
Landkreiskommunen und Energiewendeverein

2017 ff 4.1

Einsatz von Energieberatern für SGB-II-Empfänger und Gering-
verdiener im Landkreis Starnberg (Projekt gemeinsam mit Caritas-
Verband Starnberg)

2017 ff 2,  
Jobcenter

Förderung von Verkehrsverrin-
gerung sowie von nachhalti-
ger Mobilität 

Kontinuierlicher Ausbau und Optimierung des ÖPNV-Angebots 
(zusätzliche Buslinien, Taktverdichtungen etc.)

2017 ff 3.1

Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Landkreis 2019 ff 3.1
Sukzessive Umsetzung des Konzepts zur Verbesserung der 
Alltagstauglichkeit des Radwegenetzes im Landkreis 

2017 ff 3.1

E-STArt-Initiative zur Förderung der E-Mobilität sowie Ausbau der 
notwendigen Ladeinfrastruktur im Landkreis

2017 ff 3.1

Werbekampagne E-Zweitwagen 2018 ff 3.1
Förderung v. Modellen ökolog. 
Betriebsführung im Landkreis

Fortführung ÖKOPROFIT-Projekt im Landkreis  
(Neue Einsteigerrunde, ÖKOPROFIT Energie, Fortführung Klub)

2017 ff 4.1, gwt

Energieeffizienzmaßnahmen für Zielgruppe Unternehmen fördern 2019 ff 4.1
Verbesserung der 
Information zu Umwelt- und 
Klimaschutzthemen

Förderung von Umweltbildungsangeboten für Schulen, Kinder- und 
Jugendgruppen (Öffentlichkeitsarbeit u. Zuschussmöglichkeit)

2017 ff 4.1

Kreativwettbewerb „So wünsch ich mir die Zukunft“ für Kinder 
und Jugendliche

2017 4.1

Sonstiges Anstreben der Auszeichnung des Landkreises als FairTrade-
Region

2017 ff 4.1, LR

Bereich/Ziele Maßnahmen Termin Umsetzung
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 ¾ die Daten und Angaben der Umwelter-
klärung der Organisation / des Stand-
ortes ein verlässliches, glaubhaftes 
und wahrheitsgetreues Bild sämtli-
cher Tätigkeiten der Organisation / 
des Standortes innerhalb des in der 
Umwelterklärung angegebenen Be-
reichs geben.

Diese Erklärung kann nicht mit einer 
EMAS-Registrierung gleichgesetzt wer-
den. Die EMAS-Registrierung kann nur 
durch eine zuständige Stelle gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. 
Diese Erklärung darf nicht als eigenstän-
dige Grundlage für die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit verwendet werden.

Nürnberg, den 18.07.2017 

 
 
 
 
Dr.-Ing. Reiner Beer 
Umweltgutachter

Die nächste konsolidierte Umwelterklärung wird spätestens im Juli 2020 zur Vali-
dierung vorgelegt. Die nächste aktualisierte Umwelterklärung wird spätestens im 
Juli 2018 dem Umweltgutachter zur Validierung vorgelegt.

Gültigkeits- 
erklärung7 

Validierungsbestätigung
Der Unterzeichnende, Dr. Reiner Beer, 
EMAS-Umweltgutachter mit der Regist-
rierungsnummer DE-V-0007, akkreditiert 
oder zugelassen für den Bereich 84.1 – 
Öffentliche Verwaltung (NACE-Code Rev. 
2), bestätigt, begutachtet zu haben, ob 
der Standort bzw. die gesamte Organi-
sation Landratsamt Starnberg, wie in der 
konsolidierten Umwelterklärung mit der 
Registrierungsnummer DE-155-00243 an-
gegeben, alle Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltma-
nagement und Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) erfüllt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung 
wird bestätigt, dass

 ¾ die Begutachtung und Validierung in 
voller Übereinstimmung mit den An-
forderungen der Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 durchgeführt wurden,

 ¾ das Ergebnis der Begutachtung und 
Validierung bestätigt, dass keine Bele-
ge für die Nichteinhaltung der gelten-
den Umweltvorschriften vorliegen, 

Umweltgutachter /  
Umweltgutachterorganisation
Als Umweltgutachter / Umweltgutachter-
organisation wurde beauftragt:

Dr.-Ing. Reiner Beer  
(Zulassungs-Nr. DE-V-0007) 
Intechnica Cert GmbH  
(Zulassungs-Nr. DE-V-0279) 
Ostendstr. 181 
90482 Nürnberg
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8 Ansprechpartner  

Umweltmanagementbeauftragte/r
 ¾ N.N. 
Leiter/-in Geschäftsbereich 4U 
Tel. 08151 148-351 
Fax 08151 148-11351 

Öko-Audit-Koordinator
 ¾ Herbert Schwarz 
Stab 4U.11 
Tel. 08151 148-442 
Fax 08151 148-11442 
umweltberatung@LRA-starnberg.de

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Umweltschutzbestrebungen. Wenn 
Sie Fragen zu unserer Umwelterklärung, zum Umweltmanage ment system oder zum 
Thema Öko-Audit haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Natürlich sind wir 
auch für Wünsche, Anregungen oder Kritik dankbar.

Öko-Audit-Team
 ¾ Josefine Anderer-Hirt 
(Klimaschutzmanagerin)

 ¾ Thomas Eberhard  
(EDV)

 ¾ Stefan Hinze 
(Umweltschutz)

 ¾ Gerhard Obermeier  
(Beschaffung)

 ¾ Andreas Pöltl  
(Personalverwaltung)

 ¾ Lysann Richter  
(Liegenschaftsverwaltung)

 ¾ Thomas Schade  
(Personalrat)

 ¾ Katrin Sontheim 
(Organisation)

 ¾ Norbert Sontheim  
(Hauptverwaltung)
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Impressum: 
Landratsamt Starnberg 
Strandbadstraße 2 
82319 Starnberg 
Telefon 08151 148-0 
Telefax 08151 148-292 
info@LRA-starnberg.de 
www.landkreis-starnberg.de

So erreichen Sie uns mit den  
öffentlichen Verkehrsmitteln: 
S6 Starnberg sowie 
Bushaltestelle Landratsamt


